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Anzeige

Weitere Förderungen
für Halles Osten sicher
Gute Nachrichten von der Investitionsbank 
Sachsen-Anhalt an die Stadt Halle (Saale). 
Das Finanzinstitut informierte jetzt darü-
ber, dass für den grundhaften Ausbau der 
Verkehrsanlagen und die Erneuerung von 
Leitungstrassen im Gewerbebestandsgebiet 
Halle-Ost weitere Fördermittel freigegeben 
werden. Die bestätigte Gesamtbaumaßnahme 
zur Revitalisierung des Gewerbebestandsge-
bietes in Halle-Ost hat ein Finanzvolumen 
von rund 18,2 Millionen Euro. Die Förder-
quote beträgt rund 90 Prozent.

„Mit dem derzeitigen Ausbau der De-
litzscher Straße und der Fertigstellung der 
Haupterschließungsstraße (HES) wird das 
bestehende Gewerbe im Osten Halles durch 
die angekündigte Baumaßnahme weiter ge-
stärkt und erhält somit eine Infrastruktur, die 
den Bedarf der kommenden Jahre abdecken 
kann. Nicht zuletzt versprechen wir uns wei-
tere wirtschaftliche Impulse  für den halle-
schen Osten“, kommentiert Tiefbauamtslei-
ter Martin Heinz die Förderzusage. 

Der größte Teil der baulichen Gesamtmaß-
nahmen wird voraussichtlich von Januar 2012 
bis März 2013 im Gebietsteil nördlich der 
Delitzscher Straße in folgenden Straßenzü-
gen durchgeführt: Reideburger Straße, Ab-
schnitt zw. Grenzstraße im Westen und der 
Alfred-Schneider-Straße im Osten; Grenz-
straße zwischen der Fritz-Hoffmann-Straße 
im Norden und der Delitzscher Straße im 
Süden; Verlängerte Apoldaer Straße, Am 
Klärwerk, Fiete-Schulze-Straße.

Bereits im Juli 2011 beginnen die o.g. Maß-
nahmen in der Otto-Stomps-Straße. Hier-
zu hat bereits eine Beteiligung der Anlie-
ger stattgefunden. Planunterlagen mit den 
grundlegenden Angaben zu den vorgese-
henen Baumaßnahmen in den oben genann-
ten Straßenzügen können im Zeitraum von 
Montag, 30. Mai 2011 bis einschließlich 
Freitag, 17. Juni 2011 im Straßen- und Tief-
bauamt, Am Stadion 5, 06122 Halle (Saale), 
6. Etage, Auslegungsbereich vor Zimmer 
Nr. 604 eingesehen werden.

Rückfragen und Anregungen können 
mündlich oder schriftlich an das von der 
Stadt Halle (Saale) beauftragte Projektsteue-
rungsbüro H+B Stadtplanung GbR, Philipp-
Müller-Straße 10, 06110 Halle (Saale), Tel. 
0345/208 09 18; Fax -208 09 19; E-Mail: 
halle-ost@hb-stadtplanung.de, Ansprech-
partnerin: Frau Holst oder an das Straßen- 
und Tiefbauamt, Herrn Pape (Tel.: 221 23 
68) oder Herrn Wagner (Tel.: 221 24 00) 
gerichtet werden.  

Halles Kandidat
bekommt Preis

Der Vorschlag der Stadt Halle (Saale) hat 
sich durchgesetzt. Am vergangenen Frei-
tag wurde in Heidelberg der Preis der Lu-
therstädte „Das unerschrockene Wort“ an 
den Chefredakteur der Moskauer Zeitung 
„Nowaja gaseta“ Dimitrij Muratow und 
dessen Redaktionsteam im Beisein von 
OB Dagmar Szabados verliehen. Mura-
tow berichtet mit seinen Kollegen mutig 
und beharrlich über Menschenrechtsver-
letzungen in seinem Heimatland. Der Preis 
wird alle zwei Jahre vergeben.

Berufsschulverbund
mit Kreisen gegründet
Berufsbildende Schulen (BbS) Verbundregi-
on Sachsen-Anhalt Süd heißt das Bündnis, 
das die Stadt Halle, Saalekreis, Burgenland-
kreis und der Kreis Mansfeld Südharz jetzt 
geschlossen haben. OB Dagmar Szabados 
unterzeichnete mit Landrat Frank Bannert 
(Saalekreis), Vize-Landrätin Christine Hep-
ner (Mansfeld-Südharz) und Landrat Har-
ri Reiche (Burgenlandkreis) in Leuna einen 
entsprechenden Vertrag. Ziel des Verbundes, 
dem acht Berufsschulen (u.a. die vier aus 
Halle) angehören: bessere Abstimmung der 
Ausbildungsangebote, Vermeidung von Dop-
pelangeboten und langfristige Sicherung des 
Fachkräfte-Ausbildungsangebots.

Netzwerk diskutiert
über Kinderschutz

Zu einem breit angelegten Wissens- und Er-
fahrungsaustausch beim 1. Fachtag zum The-
ma „Kinderschutz aktiv“ trafen sich jetzt Ak-
teure von Einrichtungen und Diensten der 
Stadt Halle (Saale), die sich im Lokalen Netz-
werk Kinderschutz Halle (Saale) zusammen-
geschlossen haben. Überdies stand die pra-
xisorientierte Erarbeitung zukünftiger Koo-
peration und die inhaltliche Ausrichtung des 
Netzwerkes im Mittelpunkt des Treffens. In 
verschiedenen Fachvorträgen wurde über die 
Arbeit des Lokalen Netzwerkes in den letzten 
Wochen und Monaten informiert und Dis-
kussionsgrundlagen vermittelt. 

OB Dagmar Szabados betonte, dass in der 
Stadt Halle bereits deutlich vor Inkrafttreten 
des Kinderschutzgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt die unterschiedlichen Beteiligten 
aktiv und gemeinsam an der Verwirklichung 
des Kinderschutzes gearbeitet haben. Trotz 
gelegentlich voneinander abweichender Mei-
nungen zu konkreten Fragen sei hier bereits 
eine hervorragende Plattform für die gemein-
same Arbeit vorhanden, die es nun auszubau-
en gelte. Als Hauptreferent konnte der „Vater 
des Kinder- und Jugendhilfegesetzes“ Prof. 
Reinhard Wiesner gewonnen werden. 

Das Lokale Netzwerk Kinderschutz Hal-
le wurde auf Basis des vom Land Sachsen-
Anhalt im Dezember 2009 verabschiedeten 
Gesetzes zum Schutz des Kindeswohls und 
zur Förderung der Kindergesundheit (Kinder-
schutzgesetz) im November 2010 gegründet.

Erneuerbare Energien im Fokus
1. Internationale Stadtwerke-Konferenz in Halle / Großes Potenzial in Partnerstädten / Klimagarten auf weinberg campus

Ein Umdenken in der Energieversorgung ist 
unausweichlich. Die regenerativen Energien 
werden künftig eine maßgebliche Rolle spie-
len und haben gerade in den Städten erheb-
liches Potenzial. Das sind die Kernaussagen 
der 1. Stadtwerke-Konferenz „Kommunaler 
Klimaschutz – zukunftsfähige Energieversor-
gung“, die jetzt von den halleschen Stadtwer-
ken und der Saalestadt ausgerichtet wurde. 

An ihr nahmen Vertreter der internatio-
nalen Partnerstädte Halles teil. Sie präsen-
tierten u.a. ihre Erfahrungen in der Ener-
gie- und Emissionseinsparung. Überdies dis-
kutierten Schirmherrin Dagmar Szabados 
und die Stadtwerke-Geschäftsführer Matthi-
as Lux und Prof. Matthias Krause mit Ex-
perten aus Wissenschaft, Versorgungsun-
ternehmen, der Immobilienwirtschaft und 
Politik über aktuelle Klimathemen.

Die halleschen Stadtwerke-Unternehmen 
setzen sich bereits mit vielen Projekten und 
technischen Innovationen für den nachhal-
tigen Klimaschutz ein. Seien es die geplanten 
Wasserkraftwerke am Pulverweidenwehr und 
an der alten Papiermühle in Kröllwitz, die 
zahlreichen Photovoltaikanlagen auf den Dä-
chern betriebseigener Gebäude und die Um-
triebsplantagen auf Brach�ächen.

Zudem sieht das aktuelle Stadtwerke-Pro-
jekt „Hydrothermale Carbonisierung“ ein 

Konzept zur innovativen, wirtschaftlich vor-
teilhaften und klimafreundlichen Verwertung 
von biogenen Reststoffen und den Bau einer 
Verwertungsanlage vor. Überdies wollen die 
kommunalen Stadtwerker auf „Smart Meter 
und „Smart Grid“ – so genannte intelligente 
Zähler in einem intelligenten Stromnetz – 
setzen. Nicht zuletzt soll der Fokus auf die 
dezentrale Energieerzeugung und die um-
weltschonende Kraft-Wärme-Kopplung ge-
richtet werden, bei der Fernwärme als „Ne-
benprodukt“ bei der Stromerzeugung anfällt 

und die Ausnutzung des eingesetzten Erd-
gases deshalb besonders hoch ist.

Im Zuge der Stadtwerke-Konferenz wur-
den im Technologiepark weinberg campus 
erste P�anzungen für einen Klimagarten 
vorgenommen. Bei diesem Projekt agieren 
der Eigenbetrieb für Arbeitsförderung, der 
weinberg campus e.V, die Stadtwerke Hal-
le gemeinsam mit der EVH, der Günter Pa-
penburg AG und der Tethys e.V.; Ziele des 
Vorhabens sind: einer breiten Öffentlichkeit 
Wissen über P�anzen und deren Beitrag zum 
Klimaschutz zu vermitteln, Möglichkeiten 
aufzuzeigen, wie Biomasse produziert wer-
den kann, die nicht in Flächen- oder Nut-
zungskonkurrenz steht, schließlich weitere 
Unternehmen für das Projekt zu gewinnen 
oder für ähnliche Projekte zu animieren. 
Insgesamt sollen auf dem Areal 29 Stau-
denarten sowie Bäume gep�anzt werden. 

Auch auf der Hauptversammlung der Mit-
gliedsstädte des Deutschen Städtetages die-
ser Tage in Stuttgart – an der auch Halles 
OB Dagmar Szabados teilnahm – spielte 
das Thema „Erneuerbare Energien und de-
ren Potenziale in Städten eine große Rol-
le. Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel be-
tont, dass die Städte bei der einzuleitenden 
Energiewende „nicht am Katzentisch sit-
zen“ werden. 

Wasser für den Klimagarten: Goswin van Rissenbeck 
(Eigenbetrieb), Matthias Lux (Stadtwerke), OB Dag-
mar Szabados und Prof. Wolfgang Lukas (TGZ), v.l.
         Foto: Thomas Ziegler

Dank vieler Spenden von Bürgern und 
Unternehmen sowie der �nanziellen Un-
terstützung der Mitteldeutschen Zei-
tung (MZ), der Wohnungsunternehmen 
HWG, GWG Halle-Neustadt und der 
BWG Halle-Merseburg können auch in 
diesem Sommer die schönsten Brunnen 
Halles sprudeln. Die MZ hatte zur Aktion 
„Brunnenpate“ aufgerufen und so maß-
geblich dafür gesorgt, dass die Wasser-
spiele nicht versiegen. Jetzt konnten OB 
Dagmar Szabados, Hartmut Augustin 
(MZ-Chefredakteur), Jana Kozyk (GWG-
Geschäftsführerin), Dr. Heinrich Wahlen 
(HWG-Geschäftsführer), Dr. Ernst Isen-
see (Vorstand BWG Halle-Merseburg), 
Udo Rost (Amtsleiter), Peter Massag, Dr. 
Kristina Platkowski (Styron GmbH) und 
Lutz Haake (Vorstand BWG Halle-Mer-
seburg), v.r., die Patenschaftsvereinba-
rungen vor der Kulisse des Eselsbrun-
nens unterzeichnen. 
Mehr auf Seite 8

                 Foto: Thomas Ziegler

Unternehmen und Bürger helfen, damit Halles Brunnen sprudeln 

Das Bündnis für Zivilcourage „Halle gegen 
Rechts“ hatte maßgeblichen Anteil daran, dass 
der Aufmarsch der Neonazis am 1. Mai in Hal-
le erfolgreich ausgebremst werden konnte. OB 
Dagmar Szabados bedankt sich ausdrücklich 
für das Engagement. Durch die vorbildliche 
Kooperation zwischen Stadtverwaltung, DGB 
und Bündnis ist es durch gemeinsame, vielfäl-
tige Veranstaltungen gelungen, über 2000 Men-
schen zu mobilisieren. Auch künftig werden 
sich Stadtverwaltung und demokratische Kräfte 
den Rechtsradikalen entgegenstellen, sind sich 
OB und Bündnismitglieder einig. 

Mehr: www.halle-gegen-rechts.de
           Foto: Bündnis für Zivilcourage

Händel-Festspiele
in barocker Note
Musikreigen in Mai und Juni

In den kommenden Tagen geht es in Halle 
besonders musikalisch zu. Gewisserma-
ßen als Ouvertüre zu den Händel-Fest-
spielen laden die „Händels open“ vom 24. 
bis 31.Mai zu einem bunten Live-Musik-
Konzert-Reigen, der unter dem Motto 
„Zwischen Klassik, Klassik-Rock und 
Rockklassikern“ steht. 

Mehr unter: www.festevent.de
Vom 2. bis 12. Juni kommen dann die 
Barockfans voll auf ihre Kosten. Die 
Händel-Festspiele setzen diesmal den 
Schwerpunkt auf den „Dresdner Barock“. 
Sie stehen unter der Schirmherrschaft von 
Prinz Alexander von Sachsen Herzog zu 
Sachsen. Details zu Programm und Stars:

www.haendelfestspiele.halle.de

Oberbürgermeisterin dankt Bündnis für Zivilcourage „Halle gegen Rechts“
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Gnadenhochzeit
Das seltene Fest der Gnadenhochzeit (70 Ehe-
jahre) feiern Alfred und Toni Schröder am 31. 
Mai.

Eiserne Hochzeit
Auf 65 Ehejahre blicken Alfred  und Anneliese 
Fleckenstein am 24. Mai sowie Wolfgang und 
Ursula Otto am 14. Juni.

Diamantene Hochzeit
Das 60. Ehejubiläum feiern Herbert  und Ger-
traude Bennemann sowie Kurt  und Annelie-
se Zimmermann am 19. Mai, Gerhard und 
Edith Fischer am 22. Mai, Joachim und Edith 
Bauch sowie Willi  und Anni Schröder am 26. 
Mai, Joachim und Ursula Cario am 29. Mai, 
Dr. Karl  und Vera Buchholz am 8. Juni, Dr. 
Günter und Ursula Lehmann am 11. Juni, 
Bodo und Ursula Eberhardt.

Geburtstage
Auf 102 Lebensjahre blickt Luise Schubert am 
14. Juni.

Ihren 100. Geburtstag feiert Gertrud Elsner 
am 21. Mai.
95 Jahre alt werden Gertrud Naumann am 
21. Mai, Paul Philipp am 7. Juni, Magdalena 
Schneider am 9. Juni, Paul Hense am 10. Juni, 
Richard Schaaf sowie Martha Seel am 12. Juni. 

Das 90. Lebensjahr vollenden Doris Sch-
midt am 18. Mai, Anna Kühlmann, Johanna 
Poeckern sowie Ruth Stange am 19. Mai, Er-
win Andrä , Heinz Henschel, Charlotte Opier-
zynski sowie Käte Schubert am 20. Mai, Otto 
Born sowie Isabella Weschke am 21. Mai, In-
geborg Herforth sowie Gerda Kempf am 22. 
Mai, Gertraud Behr, Annelise Hoffmann so-
wie Elfriede Pots am 24. Mai, Elfriede Frau-
enstein sowie Irmgard Mennicke am 26. Mai, 
Frida Regel und Charlotte Thaler am 28. Mai, 
Rolf Brauns am 29. Mai, Anna Schönig und 
Ilse Ventzke am 30. Mai, Erika Barth, Helene 
Griebsch sowie Ruth Triepel, Helene Drenk-
mann, Elsbeth Fülle, Walburga Scholz, Ilse 
Wötzel und Lottchen Wischhof am 2. Juni, 
Hildegard Mahrholz am 3. Juni, Friedchen 
Pielach, Margarete Radtke und Joseph Rei-
ser am 4. Juni, Else Altmann, Elsbeth Gobel 
und Heinz Heinicke am 5. Juni, Frieda Stork 
am 6. Juni, Gertraud Kölling sowie Edite Lan-
ger am 7. Juni, Anneliese Hoffmann, Ursula 
Knöchel, Edith Schmidt und Martha Wawr -
zynek am 8. Juni, Günter Papke und Charlot-
te Weiß am 9. Juni, Liese-Lotte Naundorf und 
Hanna Petzold am 12. Juni, Frieda Hennigs, 
Marianne Krause, Anna Schramm und Ger-
da Schütze am 13. Juni, Gertrud Georgi am 14. 
Juni, Hermann Hörold am 15. Juni.

Allen Jubilaren übermittelt die Stadt herz-
liche Glückwünsche.

DIE STADT GRATULIERT
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*  In einer Veranstaltung am Donnerstag, 19. Mai, 17 
Uhr, im Melanchthonianum stellen der Landesbe-
trieb Bau und die MLU erstmals die Bauplanungen 
für das Geistes- und Sozialwissenschaftliche Zen-
trum (GSZ) der MLU vor. *  Rund 200 Schüler des 
Konservatoriums konzertieren am 22. Mai, ab 16 
Uhr in der Ulrichskirche beim Schuljahreshöhe-
punkt – dem großen Sonntags-Frühlingsauftritt. *  
Der hallesche Zoo feiert seinen 110. Geburtstag und 
lädt gemeinsam mit der Stadtmarketing GmbH am 
28./29. Mai zur Geburtstagssause ein. Mehr: www.
zoo-halle.de. *  Eine neue Feuerwehrfahrzeughalle 
wurde jetzt in der Liebenauer Straße 123 in Betrieb 
genommen, Invest-Kosten: 1,7 Mio. Euro. 
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Anzeige

Geburtstagsgrüße der OB gehen an Halles Stadt-
ratsvorsitzenden Harald Bartl , der am 13. Mai-
sein 57 Lebensjahr vollendete. Beste Grüsse über-
mittelt die OB an Otto Möhwald, der 2011 mit 
dem halleschen Kunstpreis ausgezeichnet wird. 
Geburtstagswünsche der OB gelten der halle-
schen Künstlerin Iris Band, die am 6. Mai ihren 
50. Geburtstag feierte. Die OB gratuliert Luise 
Malzahn. Die Hallenserin gewann bei der Judo 
EM in Istanbul Bronze. Zum Gewinn des Rego-
nalfernsehpreises „Regiostar 2011“ gratuliert die 
OB Sandra Mieske (TV Halle) herzlich. Beste 
Geburtstageswünsche des Stadtoberhauptes ge-
hen an Prof. Erwin Andrä , den ehem. Rektor 
der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Hal-
le, der am 21. Mai seinen 90. Geburtstag feiert.

DIE OB GRATULIERT

8-Mio-Investition
der WG Freiheit

Die Wohnungsgenossenschaft Freiheit inves-
tiert acht Mio. Euro in den Bau einer Wohn-
anlage in der Beesener Str. 26/26b. Es entste-
hen drei Mehrfamilienhäuser mit 47 barrie-
refreien Wohnungen. Die Wohnungen sollen 
Ende des dritten Quartals bezugsfertig sein.

Halle ist Etappenort
für Städtetour

Die Gesundheitsini-
tiative „Deutschland 
bewegt sich!“ – or-
ganisiert von Barmer 
EK, ZDF und Bild 
am Sonntag – macht 
vom 17. bis 25. Juni 
in Halle Station. Ihr 
Ziel: so viele Men-
schen wie möglich 
zu motivieren, mit mehr Sport und Bewe-
gung sowie gesunder Ernährung frühzeitig 
etwas für die eigene Gesundheit und für die 
Steigerung der eigenen Lebensqualität zu 
tun. In dieser Zeit wird sich in ganz Hal-
le (Saale) alles um die Themen Bewegung, 
Prävention und Gesundheit drehen. Viele 
Sport- und Fitnessvereine laden ein, Bewe-
gungsangebote kennenzulernen oder selbst 
mitzumachen. Den Höhepunkt bilden die 
Eventtage 17. und 18. Juni auf dem Cam-
pus am Löwengebäude. 

„Wir freuen uns, den Hallensern  in die-
sem Jahr ,Deutschland bewegt sich!‘ prä-
sentieren zu können und laden von Jung 
bis Alt jeden ein, mitzumachen. Gesund-
heit ist die Basis für Leistungsfähigkeit. 
Um sie zu erhalten oder zu verbessern, 
genügen nicht nur Wissen, Wünsche und 
Wollen. Es zählt das persönliche Handeln, 
d.h. selbst aktiv zu werden. Wie das geht 
und was man selbst tun kann, erleben die 
Besucherinnen und Besucher gemeinsam 
mit den Gesundexperten der Barmer GEK 
bei ,Deutschland bewegt sich!‘“, so Katrin 
Trinkmann, Regionalgeschäftsführerin der 
Barmer GEK Halle. 
Mehr: Telefon: 0800/332 06 01 812 24; 
www.barmer-gek.de

Informationsabend zu
Korruptionsprävention
Das Rechnungsprüfungsamt der Stadtver-
waltung Halle (Saale), der Lehrstuhl für 
Wirtschaftsethik der Juristischen und Wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultät der MLU 
Halle-Wittenberg und die Evangelische Stu-
dentengemeinde Halle haben für Dienstag, 
24. Mai, 18 Uhr, im Auditorium Maximum 
(Hörsaal XXIII), Universitätsplatz 1, eine 
gemeinsame Veranstaltung zur Korruptions-
prävention initiiert. Sie versteht sich als In-
strument zur gesellschaftspolitischen Sen-
sibilisierung für korruptive Strukturen und 
stellt Präventionsmaßnahmen vor. Der Fo-
kus richtet vor allem auf die internationale 
Beziehungen. Das Vortragsthema von Prof. 
Christian Tietje lautet: „Korruption und 
Korruptionsprävention im internationalen In-
vestitionsschutzrecht“. Anschließend ist eine 
Diskussion geplant.

Hochkarätige
Werfertage locken

Sie sind eine sportliche Traditionsveranstal-
tung – die Halleschen Erdgas Werfertage und 
gehören zu den Höhepunkten im städtischen 
Sportjahr. Am kommenden Wochenende, 21. 
und 22. Mai geht das „Familientreffen der 
Werfergemeinschaft“ zum 37. Mal auf dem 
Sportzentrum Brandberge über die Bühne. 
Auch diesmal sind wieder mehrer Weltmei-
ster und Olympiasieger in den Disziplinen 
Kugelstoßen, Speer- und Hammerwerfen am 
Start. Mehr: www.hallesche-werfertage.de

1,2 Mio. für Reko
des Akazienhofs

Die Paul-Riebeck-Stiftung nimmt rund 1,2 
Millionen Euro in die Hand, um ihr P�ege-
heim „Akazienhof“ am Melanchthonplatz 
zu sanieren. Im Zuge eines umfänglichen 
innenarchitektonischen Konzepts sind u.a. 
eine neue Farbgestaltung der Dienst-, Wohn- 
und Aufenthaltsbereiche vorgesehen. Letz-
tere werden mit geräumigen Wohnküchen 
ausgestattet. Die Umbaumaßnahmen star-
ten noch in diesem Monat und sollen 2012 
beendet sein.

Puppenspiel zu
Gunsten von Unicef

Anlässlich des Kindertages spielt der Pup-
penspieler Frieder Simon am Freitag, dem 
3. Juni 2011, 15 Uhr, im Saal des Chri-
stian-Wolff-Hauses (Große Märkerstraße 
10), das Märchen „Der gestiefelte Kater“. 
Der Eintritt für Kinder kostet drei Euro, der 
für Erwachsene fünf Euro. Sämtliche Ein-
nahmen kommen dem Unicef-Programm 
„Schulen für Afrika“ zugute, erläutert Dr. 
Renate Anders, Leiterin der halleschen 
Unicef-Gruppe.

Grün�ächen und Liegewiesen sauber halten
OB und Verwaltung appellieren an Verantwortungsbewusstsein der Bürger / Grillen nicht überall erlaubt

Das Frühlingswetter lädt ein, viel Zeit im 
Freien zu verbringen. Die Grün�ächen der 
Stadt werden dabei rege genutzt. Doch lei-
der räumen manche Bürger ihren Müll 
nicht in die dafür vorgesehenen Behälter. 
Das Beräumen durch die Stadt verursacht 
zusätzliche Kosten, der liegen gebliebene 
Müll trübt das Auge. In jüngster Zeit wa-
ren vor allem die Flächen auf der Peißnitz, 
am Heidesee und Hufeisensee betroffen. 
Oberbürgermeisterin und Stadtverwaltung 
bitten die Bürgerschaft, die Grün�ächen 
und Liegewiesen sauber zu halten. Sollten 
die Abfallkörbe nahe der Flächen zeitwei-

se überfüllt sein, können mitgebrachte, 
blaue Mülltüten genutzt und gefüllt an den 
Papierkörben abgestellt werden.

Überdies weist die Verwaltung darauf-
hin, dass das Grillen nur auf den dafür 
vorgesehenen und zugelassenen Bereichen 
gestattet ist. Diese sind: Am Kinderdorf, 
Erweiterungsteil des Pestalozziparkes, La-
gerfeuerplatz am Kanal, Südpark, Thü-
ringer Bahnhof, Würfelwiese, Ziegel-
wiese. Dabei ist u.a. zu beachten, dass 
mindestens zwei bis drei Meter Sicher-
heitsabstand zu Bäumen und Sträuchern 
zu halten ist, dass die Grasnarbe nicht be-

schädigt wird, dass der Grill bei starkem 
Wind und Funken�ug zu löschen ist, dass 
sämtliche Reste von der Grill�äche ent-
fernt werden. 

Das Entfachen von Lagerfeuern ist an 
den beiden öffentlichen Lagerfeuerplät-
zen „Am Kanal“ nahe des Ruderklubs und 
am Kalksteinbruch unweit der Zscherbe-
ner Straße erlaubt.

Details über die zugelassenen Grill- 
und Lagerfeuer�ächen und deren ge-
naue Lage �nden Sie unter www.halle.
de in den Menüs „Digitales Rathaus“ 
und „Dienstleistungen“.

„Halle hat Mut(ige) Bürger“ unter diesem Motto haben in den vergangenen Wochen 400 Hallenserinnen und Hallenser am BürgerProgramm gearbeitet. Am ver-
gangenen Wochenende wurde es der Öffentlichkeit vorgestellt und an Halles Finanz-Dezernent Egbert Geier (Mitte vorn) übergeben.      Foto: Thomas Ziegler

In der Synagoge der Jüdischen Gemein-
de zu Halle, Humboldstraße 52 fand 
am 2. Mai eine Gedenkstunde zu Eh-
ren der während des Nationalsozialis-
mus ermordeten mehr als sechs Millio-
nen Juden statt. Die Veranstaltung war 
dem 68. Jahrestag des Aufstandes im 
Warschauer Ghetto gewidmet. Gemein-
demitglieder entzündeten Kerzen zum 
Gedenken an die Partisanenopfer, die 
ermordeten Kinder, die Auslöschung 
ganzer Gemeinden, die sechs Millio-
nen Opfer der Shoa und für den Staat 
Israel. OB Dagmar Szabados nahm am 
Trauerakt teil und entfachte eine Ker-
ze zu Ehren der Minderheit der tapferen 
Menschen, die Juden halfen, trotz der 
Gefährdung ihres Lebens und das ihrer 
Familie.            Foto: Thomas Ziegler

Jüdische Gemeinde und OB gedenken Holocaust-Opfer 

Halles BürgerProgramm steht
Papier wird Teil eines bundesweiten Konzepts / Arbeitsgrundlage für Verwaltung und Rats-Fraktionen

Es ist vollbracht. Nach dem Abschluss der 
mehrwöchigen Online-Diskussion im Bür-
gerForum 2011 des Bundespräsidenten stell-
ten die halleschen Teilnehmer ihre Arbeits-
ergebnisse in Form eines regionalen Bür-
gerProgramms der Öffentlichkeit vor. Das 
BürgerProgramm enthält konkrete Vorschläge 
für wichtige politische und gesellschaftliche 
Herausforderungen. Es ist eine gemeinsame 
Initiative des Bundespräsidenten, der Bertels-
mann Stiftung, der Heinz Nixdorf Stiftung 
und der 25 beteiligten Partnerregionen.

In den vergangenen Wochen waren insge-
samt 400 Bürgerinnen und Bürger aus Halle 
dazu eingeladen, bei einem der größten Bür-
gerbeteiligungsprojekte Deutschlands mitzu-
arbeiten. Die Arbeit begann mit einer Veran-
staltung am 12. März 2011 in allen 25 mit-
wirkenden Städten und Regionen und wurde 
anschließend im Internet fortgeführt (Amts-

blatt berichte-
te). Der „Tag des 
BürgerForums“ 
am vergangenen 
Samstag in der 
Händel-Halle bot 

den Teilnehmern nun die Gelegenheit, ihre 
Ideen und Vorschläge mit regionalen Vertre-
tern aus Politik und Gesellschaft zu diskutie-
ren. Den Bürgern stellten sich neben Halles 
Finanz-Beigeordnetem Egbert Geier, Stadt-
rat Bernhard Bönisch (CDU; MdL), Stadt-
rat Dr. Bodo Meerheim (Die Linke), Stadt-
rat Dr. Detlef Wend (SPD), Stadtrat Thomas 
Felke (SPD, MdLStadtrat), Stadtrat Tom Wol-
ter (MitBürger/Neues Forum), Dr. Petra Sit-
te (MdB, Die Linke), Stadtrat Dr. Uwe Köck 
(MdL, Die Linke) und Stadtrat Hendrik Lan-
ge (MdL, Die Linke).

Egbert Geier lobte das BürgerForum als 

„methodisch und inhaltlichen sehr guten An-
satz“. Denn die bestehenden Mechanismen 
der praktischen Demokratiebeteiligung gerie-
ten an ihre Grenzen. „Die Form des Bürger-
Forums setzt da neu Akzente“, so Geier, der 
sich ein solches Vorgehen z.B. bei der Diskus-
sion des städtischen Haushaltes – Stichwort 
Bürgerhaushalt – vorstellen kann. So könnten 
die Wünsche der Bürger sogar Stadtteil be-
zogen, besser ge�ltert werden. Grundsätzlich 
biete das Programm reichlich Diskussionstoff 
für Verwaltung und Stadtrat, so Geier, dem 
die anwesenden Stadträte zustimmten.

Das BürgerForum 2011 soll einen Beitrag 
leisten, um die Menschen in Deutschland wie-
der für Politik zu begeistern und sie zu mo-
tivieren, ihre Ideen einzubringen sowie mit-
einander zu diskutieren. Details zu Projekt 
und halleschem BürgerProgramm: www.
buergerforum2011.de  

������ Forum�� �� �

Akt zwischen Akte und Artefakt
Stadtarchiv zeigt Teile des fast vergessenen Werkes des halleschen Künstlers Ewald Manz (1886-1960)

In den Magazinen des Archivs wird nicht nur 
Verwaltungsschriftgut verwahrt. Auch se-
henswerte künstlerische Nachlässe schlum-
mern in der Rathausstraße 1. Ein solcher 
Nachlass, der des fast vergessenen halle-
schen Malers und Gra�kers Ewald Manz 
(1886-1960), steht im Mittelpunkt der ak-
tuellen Ausstellung im Archiv. Manz, Sohn 

des Leiters des Verlages der Buchhandlung 
des Waisenhauses und Inspektors der Can-
steinschen Bibelanstalt, Carl Manz, und auf-
gewachsen in den Franckeschen Stiftungen, 
hinterließ dem Archiv sein künstlerisches 
Schaffen aus der Zeit von 1902 bis 1950 
mit rund 1080 Werken. Ein großer Teil des 
Nachlasses besteht aus Skizzen bzw. Studi-

en, wobei es sich überwiegend um weibliche 
Akte handelt. Der Manz-Nachlass bietet ei-
nen Querschnitt durch die Kunststile der er-
sten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Die Ausstellung ist mo. 10 bis 15 Uhr, di. 
bis do. 10 bis 18 Uhr geöffnet und noch bis 
zum 30. September zu sehen. Nächste öf-
fentliche Führung: 25. Mai, 17 Uhr
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Der diesjährige Städtetag stand un-
ter dem oben genannten Thema. Vom 
wirtschaftlichen Aufschwung haben 
die Städte und Gemeinden nicht pro-
�tiert. Im Gegenteil „2010 war �nan-
ziell ein schwarzes Jahr für die Kom-
munen. Sie sind so tief in die roten 
Zahlen gerutscht wie noch nie seit 
Bestehen der Bundesrepublik. Fast 
10 Milliarden Euro De�zit müssen die 
Politik in Bund und Ländern aufrüt-
teln. Es müssen jetzt Nägel mit Köp-
fen gemacht werden, um den Kom-
munen zu helfen und so die besonders 
notleidenden Städte vor dem �nanzi-
ellen Zusammenbruch zu bewahren. 
Die Vorschläge der Kommunen liegen 
seit langem auf dem Tisch: Entlastung 
bei den Sozialausgaben und weitere 
Stabilisierung der Gewerbesteuer. Die 
zahlreichen Leistungen der Kommu-
nen für die Bürgerinnen und Bürger 
dürfen nicht unter die Räder kommen. 
Unser Land braucht handlungsfähige 
Städte!“, sagte Petra Roth als Präsi-
dentin auf dem Deutschen Städtetag 
Anfang Mai 2011.

Hauptthema war daher vor allem 
die zu geringe �nanzielle Ausstattung 

der Städte durch Bund und Länder. 
Die Folge, Städte mit hohen Schulden 
können immer weniger im Bereich 
der freiwilligen Aufgaben ausgeben. 

So stand auch die Diskussion zum 
diesjährigen Haushalt in unserer Stadt 
unter diesem Vorzeichen. Was heißt 
das, wird bürgerschaftliches Engage-
ment immer mehr eingeschränkt? Ge-
rade im Sport- und im Sozialbereich 
wurde der Rotstift angesetzt. Es stel-
len sich hier die Fragen, ob die Ein-
sparung im präventiven Bereich nicht 
sogar höhere Ausgaben im P�ichtbe-
reich nach sich zieht und, ob der ein-
geschlagene Weg eine Gefahr für die 
kommunale Selbstverwaltung darstel-
len könnte. Denn kommunale Selbst-
verwaltung bedeutet eben auch loka-
le Demokratie durch politische Mitge-
staltung von BürgerInnen in unserer 
Stadt.

Deshalb forderte der Städtetag ei-
nen besseren Zusammenhalt zwi-
schen Bund und Ländern, der sich 
auch auf ein auskömmliches Zusam-
menleben bezieht. Um das zu garan-
tieren brauchen wir keine neuen Pro-
gramme mehr, deren Umsetzungen 

nicht klar geregelt sind, sondern die 
�nanziellen Mittel, um die vorhan-
denen besser umzusetzen.

100 Milliarden Euro Mehreinnah-
men erwartet der Bund in den näch-
sten Jahren. Sicher wird es hier viele 
Wünsche und Begehrlichkeiten aus 
den unterschiedlichsten Richtungen 
geben. Ich habe die Hoffnung noch 
nicht aufgegeben, dass die Stadt Hal-
le �nanziell wieder so ausgestattet 
wird, dass Gestalten durch Bürger-
Innen, StadträtInnen und Verwal-tung 
wieder möglich wird und der viel ge-
schworene Zusammenhalt wirklich 
zur Stärkung unsere Stadt führt.

Halle – Die Stadt der Bildung und 
Wissenschaft. Das ist der selbstgesetz-
te Anspruch der Stadtpolitik. So hat-
te auch die Oberbürgermeisterin bei 
Amtsantritt im Jahr 2007 als Ziel die 
Sanierung aller Schulen und Kinder-
gärten bis zum Jahr 2012 ausgegeben. 
Doch mit der Realität hat das wenig zu 
tun, denn ein kritischer Blick auf die 
Investitionsschwerpunkte im Haushalt 
2011 offenbart eine andere Wirklich-
keit.

Für den gesamten Bereich „Schulen“ 
sind in diesem Jahr rund sieben Mio. 
Euro eingeplant. Damit sollen Ausstat-
tungen ersetzt und einige Brandschutz-
maßnahmen getätigt werden. Darüber 
hinaus werden auch die Grundschulen 
Kröllwitz und Diesterweg saniert.

Ein Blick auf die Bedarfsstatistiken 
zeigt jedoch, dass mehr als zehn wei-
tere Schulen einer Sanierung harren, 
knapp 30 müssten auf den aktuellen 
Stand der Brandschutztechnik ge-
bracht werden. Selbst dringende Vor-
haben wie der Ersatzneubau der Auen-
schule oder die Sanierung der Grund-
schule Frohe Zukunft haben es wieder 
nicht in den Investitionsplan geschafft. 

Ähnlich traurig sieht es im Bereich der 
Kindertagesstätten aus – in 52 Einrich-
tungen müssen Brandschutzmaßnah-
men realisiert werden.

Es ist bekannt, dass die Stadt Halle 
�nanziell schlecht dasteht. Allerdings 
haben Stadtverwaltung und Stadtrats-
mehrheit nach Auffassung der grünen 
Ratsfraktion nicht einfach nur schwe-
ren Herzens notwendige Prioritäten 
gesetzt. So betragen allein die diesjäh-
rigen Ausgaben für die Sanierung des 
Fußballstadions 9,5 Mio. Euro. Für ins-
gesamt 6,8 Mio. Euro soll demnächst 
die Straße Gimritzer Damm ausge-
baut werden. Und mindestens 27,4 Mio. 
Euro werden schließlich in den näch-
sten Jahren für den 4. Bauabschnitt 
der Haupterschließungsstraße in Hal-
le-Ost (HES) benötigt. Alle diese Maß-
nahmen werden großzügig durch das 
Land Sachsen-Anhalt gefördert.

Dabei hätte man mit den Mitteln 
für die HES ungefähr 10 Schulen sa-
nieren, anstelle des Gimritzer Damms 
eine Schule neu bauen und in 20 wei-
teren die Brandschutzanlagen auf den 
notwendigen Stand bringen und mit 
dem Geld für das Stadion die Brand-

schutzmängel in den Kindertagesstät-
ten beseitigen können. 

Dieser zugegebenermaßen plaka-
tive Vergleich soll eines verdeutlichen: 
In der Vergangenheit wurden in Halle 
die Prioritäten nicht bei der Bildungs-
infrastruktur gesetzt. Wir möchten, 
dass sich das in Zukunft ändert! Stadt-
rat und Stadtverwaltung sollen sich das 
Ziel setzen, mit den in den nächsten 
Jahren vorhandenen Investitionsmit-
teln vorrangig alle städtischen Schu-
len zu sanieren.

Die Bürgerarbeit als Arbeitsmarkt-
instrument richtet sich an Personen-
gruppen, die aufgrund Quali�zie-
rung und Langzeitarbeitslosigkeit 
einen erschwerten Zugang zum er-
sten Arbeitsmarkt haben. Die Betrof-
fenen sind bislang also ausschließ-
lich auf die Hartz IV-Leistungen an-
gewiesen, ohne reelle Chancen, sich 
selbst aktiv einbringen zu können.

Bei der Bürgerarbeit wird nun 
die Differenz zwischen Arbeitslo-
sengeld II und dem schuldnerischen 
Existenzminimum („Aufstocker-
grenze“) draufgelegt. So ergibt sich 
für die „Bürgerarbeiter“ die Mög-
lichkeit, bei z.B. 30 Wochenstunden 
900 € Bruttolohn gefördert zu be-
kommen, sozialversicherungsp�ich-
tig.

Ein Problem besteht allerdings in 
der naheliegenden Bedingung, dass 
die zu  verrichtende Arbeit im öf-
fentlichen Interesse liegen und da-
bei das Kriterium der Zusätzlich-
keit erfüllen muss. Das trifft natür-
lich auch die Bemühungen in Halle, 
und längst nicht jede Idee lässt sich 
verwirklichen.

Aber es konnte beispielsweise er-

reicht werden, dass das Projekt „Prä-
vention durch Präsenz“ mit 42 bewil-
ligten Stellen fortgeführt wird und in 
Straßenbahnen, Bussen und im öf-
fentlichen Raum Aufsichtspersonen 
nach dem Rechten schauen und bei 
Problemen mit Rat und Tat zur Ver-
fügung stehen. Der größte Teil der 
408 Bürgerarbeiter (Stand: 20.04.11) 
ist jedoch im Sozial- und Jugendhil-
febereich bewilligt und eingesetzt. 
Weitere Einsatzgebiete sind Kultur 
und Umweltschutz; ausgeschlossen 
sind Aufgaben in den Bereichen Sau-
berkeit und Grünp�ege. Beim uns 
sehr notwendig erscheinenden Ein-
satz von Bürgerarbeitern in Sport-
vereinen gab es lange Schwierig-
keiten, weil der städtische Zuschuss 
für die Anleitung und Betreuung der 
Bürgerarbeiter auf den städtischen 
Eigenbetrieb beschränkt ist. Inzwi-
schen aber zeichnen sich, in Zusam-
menarbeit mit dem Stadtsportbund, 
praktikable Lösungen ab, nicht zu-
letzt durch die Bemühungen unserer 
Fraktion.

Wenn Arbeitslose in Arbeit kom-
men und ihren Lebensunterhalt 
selbst verdienen können, sollte das 
mit einer Senkung der Kosten für die 
jeweilige Kommune verbunden sein, 

zum Beispiel bei den Kosten der Un-
terkunft. Diesen Effekt können wir 
für Halle allerdings bisher nicht er-
kennen; aber wir verfolgen die Ent-
wicklung aufmerksam.

Auch wenn hier einmal mehr aller 
Anfang schwierig ist, die Bürgerar-
beit ist für alle Seiten ein Fortschritt; 
gelingt es doch, dass die betroffenen 
Personen für mindestens drei Jahre 
einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen 
können, und noch dazu im Dienste 
der Gesellschaft.

Und auch zu diesem Thema sind 
wir für Ihre Anregungen genauso 
dankbar wie für Ihre kritischen An-
merkungen.

Halles Brücken verbinden. Sie ver-
binden Menschen. Sie verbinden vor 
allem auch zwei inzwischen zusam-
mengewachsene Städte: Halle und 
Halle-Neustadt. Als Stadt am Fluss ist 
Halle (Saale) ohne seine Brücken nicht 
denkbar.

Halle hat mit der Hochstraße (Ma-
gistrale) und der Kröllwitzer Brücke 
zwei große Brücken für den Autover-
kehr. Da kann man fragen, ob ein wei-
terer innerstädtischer Saaleübergang 
aufgrund schrumpfender Einwohner-
zahlen überhaupt noch notwendig ist, 
wenn großzügige Umfahrungen Halle 
hoffentlich bald vom Durchgangsver-
kehr und den damit einhergehenden 
Umweltschäden entlasten werden. Der 
Saaleübergang der geplanten A 143 
muss so schnell wie möglich realisiert 
werden, um den Ost-West-Verkehr 
durch die Stadt zu verringern! In die-
sem Sinn ist dies die wichtigste Saale-
brücke für Halle.

Aber auch innerstädtisch kann mit 
vergleichsweise wenig Aufwand der 
Berufsverkehr besser verteilt wer-
den. So könnte man zur Entlastung 
der Hochstraße die Elisabethbrücke 
für den Verkehr in Richtung Gim-

ritzer Damm als Einbahnstraße frei-
geben. Nicht ohne Grund wird jetzt 
ein besonderes Hinweisschild auf der 
Hochstraße angebracht um auf den er-
höhten Spurwechselverkehr direkt auf 
der Brücke aufmerksam zu machen. 
Mit der Nutzung der Mansfelder Stra-
ße könnte der Unfallschwerpunkt ent-
schärft werden. Aufgrund der Straßen-
bahn wird ein Zweirichtungsverkehr 
aber wohl nicht möglich sein. 

Für die südliche Innenstadt fehlt aus 
unserer Sicht eine Straßenbrücke, die 
die Feuerwache mit dem Böllberger 
Weg (an der Rabeninsel vorbei) verbin-
det. Sie würde das Stadtzentrum entla-
sten, den Berufsverkehr gezielter steu-
ern und damit Wege verkürzen. Somit 
würde das gesamte Verkehrsaufkom-
men reduziert. Bei Unfällen auf den 
Brücken ist ein Ausweichen auf alter-
native Wege zzt. nicht möglich. Durch 
eine dritte Saalebrücke können unfall-
bedingte Megastaus vermieden werden.

Neben der Suche nach neuen Ver-
kehrswegen müssen aber auch bereits 
vorhandene ältere Brücken ständig 
kontrolliert, erneuert, saniert und re-
konstruiert werden. In letzter Zeit in 
aller Munde waren die Hochstraßen-

brücken über den Francke-Platz und 
den Glauchaer Platz. Für etliche Hal-
lenser (und nicht nur für sie!) sind sie 
ein Ärgernis, ein Schand�eck und ein 
Hindernis für eine mögliche Anerken-
nung der Franckeschen Stiftungen als 
Weltkulturerbe. Leider sind sie für die 
hallesche Verkehrsinfrastruktur uner-
setzbar. Den Bau eines Tunnels an der 
gleichen Stelle kann und will niemand 
bezahlen. 

Alternativen zur bestehenden Situa-
tion kosten Geld, aber eine ernsthafte 
Beschäftigung mit dem Thema ist er-
forderlich, denn auf absehbare Zeit 
müssen sich die vorhandenen Saale-
Brücken einer gleichen Ross-Kur wie 
die Riebeckplatz-Brücken unterziehen. 
Dann ist im Vorfeld eine politische 
Entscheidung gefragt! 

Der Stadtrat hat seinen Haushalt nun 
endlich mit der Stadtratssitzung im 
April verabschiedet. Aber ob der 
Haushalt tatsächlich vom Landes-
verwaltungsamt genehmigt wird, ist 
noch völlig offen! Immerhin klafft 
im de�zitären Haushalt ein Minus 
von ca. 26 Millionen Euro. 

Unsere Fraktion stimmte dem 
Haushalt nach der Debatte im Stadt-
rat zu. Grund dafür war, dass An-
träge, die eine Kürzung in den Be-
reichen Jugend, Soziales und Sport 
zurückgenommen haben, eine 
Mehrheit fanden. 

In der Haushaltsrede des Vor-
sitzenden unserer Fraktion fand er 
dazu die richtigen Worte: „Eine 
Ausrottung der Daseinsfürsorge in 
der Stadt Halle (Saale) kann nicht 
unser Ziel sein!“ So sind beispiels-
weise die Budgets für die Förderung 
der Jugendhilfe und der Wohlfahrts-
pflege (soziale Leistungen) wie-
der auf dem Niveau des Vorjahres 
im Haushalt eingestellt! Das Geld 
für den Halle-Pass wurde ebenfalls, 
nicht wie ursprünglich von der Ver-
waltung angedacht, nicht „angegrif-
fen“. Auch wenn das Teilhabe- und 

Bildungspaket in den Kommunen 
allmählich greift, kann mit dem 
Geld aus dem Halle-Pass eine lan-
ge bestehende  Forderung der Frak-
tionen der SPD, der GRÜNEN und 
der LINKEN zum kostenlosen Mit-
tagessen für Kinder, die den An-
spruch auf den Halle-Pass haben, 
erfüllt werden. Ein entsprechender 
Antrag liegt für die nächste Stadt-
ratssitzung vor.

Sicher teilen wir auch die Auffas-
sung der Stadtverwaltung, dass wei-
tere Einsparungen auf der Tages-
ordnung stehen müssen. Die Frage 
ist wo? Die Kritik unserer Frakti-
on richtet sich deshalb auch an die 
Verwaltung selbst, z. B. bei der Per-
sonalausstattung einzelner Bereiche 
zu sparen. Wir fordern dabei für die 
Zukunft eine „echte Personalent-
wicklungsplanung“, die sich an den 
Aufgaben einer Kommune im demo-
gra�schen Wandel orientiert.  

Unsere Kritik richtet sich auch 
auf die Maßnahmen der Haushalts-
konsolidierung. So geht es u.E. nicht 
an, weitere Millionen über Jahre aus 
den kommunalen Wohnungsunter-
nehmen zu ziehen! Letztlich muss 

der Bürger dies über höhere Mieten 
wieder tragen und die Unternehmen 
werden ruiniert. Wie ist dieses Fi-
nanzdilemma zu lösen? 

Zunächst muss der Haushalt der 
Stadt Halle (Saale) dem Stadtrat 
viel eher vorgelegt werden und Pri-
oritäten für den Gesamthaushalt be-
inhalten. Und immer wieder steht 
die Grundforderung, dass Bund und 
Land den Kommunen mehr Geld für 

„das Leben vor Ort“ hinunterreichen 
müssen! 
.
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„ Zusammenhalt und Zukunft –  
nur mit starken Städten!“
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Für Sanierungsperspektiven der 
Schulen und Kitas in Halle
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Bürgerarbeit ist auch in Halle gestartet
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Von Ufer zu Ufer
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Zur Haushaltsdiskussion 2011

Die Beiträge auf dieser Seite werden von den Stadtratsfraktionen selb st verfasst – unabhängig von der Meinung der Herausgeberin

Kontakt:
FDP-Stadtratsfraktion
Fraktionsvorsitzender:
Gerry Kley, V.i.S.d.P.
Geschäftsstelle:
Hansering 15, 06108 Halle
Tel.: 0345 – 221 30 59
Fax: 0345 – 221 30 70
E-Mail: fdp.fraktion@halle.de
Homepage: www.fdp-fraktion-halle.de

Kontakt: 
Fraktion MitBÜRGER für Halle – 
NEUES FORUM
Fraktionsvorsitzender: Tom Wolter
V.i.S.d.P.: Sabine Wolff
Geschäftsstelle: Hansering 15, Techn. 
Rathaus, Zi. 209, Tel./Fax: 0345 – 221 
30 71/73, Sprechzeiten: Mo–Do 10–17 
Uhr, E-Mail: fraktion.mitbuergerfuer -
halle.neuesforum@halle.de
www.fraktion-mitbuergerfuerhalle-
neuesforum.de

Kontakt:
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Fraktionsvorsitzender:
Dietmar Weihrich, V.i.S.d.P.
Geschäftsstelle: Technisches Rathaus, Hanse-
ring 15, Zimmer 202, 06108 Halle (Saale)
Tel. 0345/221-3057, Fax: 0345/221-3068,  
E-Mail: gruene-fraktion@halle.de
Homepage: 
www.gruene-fraktion-halle.de
Sprechzeiten: 
Mo, Di, Do 10 - 17 Uhr und Mi, Fr 10-14 Uhr  
sowie nach tel. Vereinbarung

Kontakt: 
CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale)
Vorsitzender:
Bernhard Bönisch V.i.S.d.P.
Technisches Rathaus
Hansering 15
06108 Halle (Saale)
Tel.: 0345 – 221 30 54
Fax: 0345 – 221 30 64
E-Mail: cdu.fraktion@halle.de
Homepage:
www.cdu-fraktion-halle.de

Kontakt:
DIE LINKE. Fraktion im Stadtrat 
Fraktionsvorsitzender:
Dr. Bodo Meerheim, V. i. S. d. P.
Geschäftsstelle:
Technisches Rathaus,
Hansering 15, Räume 205–207
Tel.: 0345 – 221 30 56
Fax: 0345 – 221 30 60
E-Mail: die-linke-fraktion@halle.de
Sprechstunden: Montag/Dienstag 
10–17 Uhr, Mittwoch/Donnerstag 
10–15 Uhr, Freitag 10–14 Uhr

Grünanlagen, Bäume und andere 
Gehölze zählen zu den unverzicht-
baren Faktoren für die Lebensqua-
lität in einer Großstadt. Besonders 
Bäume stehen deshalb unter öffent-
lichem Schutz. Es stellt einen meist 
sichtbaren Eingriff in die Stadt-
landschaft dar, wenn ein Baum ge-
fällt wird. Ein als Ersatz gep�anz-
ter neuer Baum, braucht meist Jahre, 
bis er das Erscheinungsbild seines 
Vorgängers tatsächlich ersetzt. Des-
halb ist es richtig und wichtig, dass 
weder im öffentlichen Raum noch 
auf Privatgrundstücken Bäume ge-
fällt werden dürfen, wenn dies nicht 
notwendig ist.

Die geltende Baumschutzsatzung 
trägt diesem Gedanken Rechnung. 
Die in Vorbereitung befindliche 
Neufassung dieser Satzung wird da-
rum keine grundsätzlichen Änder-
ungen mit sich bringen. Dennoch 
stehen einige wichtige Einzelfra-
gen zur Debatte. So wird die SPD-
Fraktion sich dafür einsetzen, dass 
Ersatzp�anzungen im öffentlichen 
Raum in der Regel auch dort ge-
schehen müssen, wo die Fällungen 
stattgefunden haben. Wenn bei-
spielsweise Straßenbäume in einem 
Wohngebiet in der Innenstadt fallen, 

reicht es nicht aus, dass die Ersatz-
p�anzungen in einem großen Grün-
zug am Stadtrand getätigt werden. 

Ein weiteres diskussionswürdiges 
Problem stellt aus Sicht unserer 
Fraktion die Behandlung von Bäu-
men auf selbstgenutzten Privat-
grundstücken dar. Hier haben in 
vielen Fällen Eigentümer Bäume 
gepflanzt oder vorgefunden, die 
vor Jahrzehnten das Grundstück 
schmückten, inzwischen aber das 
Grundstück komplett verschatten 
und dem Wohnhaus das Licht neh-
men. Die geltende Baumschutz-
satzung sieht hier einen sehr weit-
gehenden Ermessensspielraum 
des Umweltamtes bei Fällgeneh-
migungen vor. Diesen Spielraum 
wollen wir zugunsten fester Kenn-
zahlen ändern, die mehr zu Verläss-
lichkeit für die Antragsteller führen.

Für über�üssig halten wir die Re-
gelung, die private Grundstücksei-
gentümer zwingt, bei Ersatzp�an-
zungen ausschließlich Bäume aus 
Baumschulen zu verwenden. Die-
se Vorschrift soll sichern, dass die 
als Ersatz gep�anzten Bäume auch 
dauerhaft anwachsen. Das aber 
kann jeder erfahrene Gärtner mit 

selbst gezogenen Bäumen gleicher 
Qualität auf seinem eigenen Grund-
stück sichern.

Baumschutz bedarf konsequenter 
Durchsetzung, aber auch Augen-
maßes. In diesem Sinne wird die 
SPD-Fraktion sich aktiv und ohne 
ideologische Scheuklappen in die 
anstehende Beratung der neuen 
Baumschutzsatzung einbringen.
 

Nächste Bürgersprechstunde der 
SPD-Stadtratsfraktion: Freitag, 27. 
Mai 2011, 16 bis 17.30 Uhr, Adolf-
Reichwein-Haus, Große Märkerstraße 
6, Anmeldung: 0345/221 30 51 oder 
per Email: spd.fraktion@halle.de
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Baumschutz mit Augenmaß

Kontakt:

SPD-Stadtratsfraktion
Fraktionsvorsitzender:
Johannes Krause
Geschäftsstelle:
Tel.: 0345 – 221 30 51
Fax: 0345 – 221 30 61
E-Mail: spd.fraktion@halle.de
06108 Halle, Hansering 15
Montag bis Donnerstag
9–12 und 13–16 Uhr
Freitag 9–12 Uhr sowie nach
telefonischer Vereinbarung
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Tagesordnung  
der 22. Sitzung des Stadtrates der Stadt Halle (Saale) vom 25. Mai 2011

Halles Süden erlebt wahren Bauboom 
Rund 200 Hallenser aus den südlichen Stadtteilen suchen beim Bürger-Forum der Oberbürgermeisterin Gespräch mit der Rathausspitze

In Halles Süden hat sich in den vergange-
nen Monaten eine Menge getan. Oberbür-
germeisterin Dagmar Szabados nutzte das 
wieder gut besuchte Bürger-Forum in der 
vergangenen Woche in der Aula der Sport-
schulen zunächst, um auf abgeschlossene 
und laufende Bau- und Wirtschaftsprojekte 
zu verweisen. Zweifellos eine vorzeigbare 
Bilanz. Zu ihr gehören u.a. der Ausbau der 
Beesener Straße und der Robert-Koch-Stra-
ße, die millionenschweren Sanierungen der 
Grundschulen (GS) Diesterweg und Pesta-
lozzi sowie die umfangreichen Rekonstruk-
tionen und Umbauten in den Kindertages-
stätten „Weltentdecker“ und „Taubenhaus“. 

Kurz vor der Inbetriebnahme steht die 
Großgarage in der Pfännerhöhe, die durch 

den Bauverein saniert wurde. Bereits in neu-
em, alten Glanz strahlen die Wohnviertel im 
Stadtgutweg und nahe der Damaschkestra-
ße, die durch die HWG Instand gesetzt wur-
den. Im September steht die Einweihung des 
Schwimmhallen-Neubaus auf dem Termin-
plan, genauso wie der Premiere-Kick im 
neuen Stadion.

Auch erweise sich Halles Süden als wit-
schaftlicher Standort mit Potenzial, freute 
sich die Rathausche�n. Die KSB Pumpen-
werke arbeiteten erfolgreich und investier-
ten in den vergangenen Jahren rund 20 Mio. 
Euro in den Standort. Mehrere kleinere Un-
ternehmen etablierten sich auf dem ehe-
maligen Waggonbau-Gelände. An die 500 
neuen Arbeitsplätze sind entstanden. Die 

Diakonie Mitteldeutschland hat ihr Haupt-
quartier mittlerweile in der Saalestadt ver-
legt und rund 100 Jobs nach Halle gebracht. 
Das Krankenhaus Bergmannstrost will 3,5 
Mio. Euro in den Bau eines Patientenho-
tels investieren. Touristische wie verkehrs-
technische Akzente, so das Stadtoberhaupt, 
seien mit der alten Hafenbahntrasse, die 
zum Radweg wurde, deren Anbindung auch 
an Stadthafen und Bahnhof geplant sei, ge-
setzt worden.

Gleichwohl nahmen OB und Verwal-
tungsspitze eine Reihe von Anfragen der 
Bürger mit ins Rathaus. Echter Problem-
fall: die Situation in der Regensburger Stra-
ße, an der Bahnunterführung. Vor allem zu 
schmale Fußwege wurden beklagt. Dagmar 

Szabados sicherte eine Lösung zu, die auch 
ein Tempolimit und einen Spritzschutz ein-
schließen sollen, trotz schwieriger Eigen-
tumsverhältnisse. 

Weitere Themen: Mit einer Ortsum-
gehungsstrasse für Ammendorf ist mittel-
fristig nicht zu rechnen, so Planungschef 
Jochem Lunebach, der allerdings den Be-
darf nicht in Abrede stellte. Gute Nach-
richten gibt es für die Schüler des Süd-
stadt-Gymnasiums. Wirtschaftsbeigeord-
neter Wolfram Neumann kündigte an, dass 
in spätestens einem Jahr eine schnelle Inter-
netverbindung zur Verfügung stehen werde. 
Unklar ist die Zukunft des einstigen Am-
mendorfer Bades. Die Stadt könne das Areal 
lediglich zur Pacht oder Vermietung anbie-

ten, so Neumann. Überprüft werden soll die 
Einrichtung einer 30-Zone in Ammendorf 
bis zur GS Radewell. Der Ausbau des Böll-
berger Weges sei dringend notwendig, be-
stätigte Jochem Lunebach. Gemeinsam mit 
Havag schnüre man ein Paket. Er schloss ei-
nen mittelfristigen Ausbau bis zur Torstra-
ße nicht aus. Dazu müssten aber Fördermit-
tel in Millionenhöhe eingeworben werden. 

Innenderzernent Dr. Bernd Wiegand si-
cherte zu, sich erneut um die so genannten 
„Freitrinker“ kümmern zu wollen. Mehre-
re Bürger aus verschiedenen Vierteln hat-
ten um eine Lösung des Problems gebeten. 

Weitere Bürgeranfragen wurden durch 
die Mitarbeiter der Verwaltung aufgenom-
men und werden nach Klärung beantwortet. 

Gründerzeit – 
Infos für Selbstständige

Das Gründernetzwerk Halle-Saalekreis lädt 
mit einem neuen Konzept zu einer Veran-
staltung für Gründer und Gründungsinte-
ressierte am Freitag, dem 27. Mai 2011, 14 
bis 18 Uhr auf den oberen Boulevard ein. 
Angeboten werden Fachvorträge und Work-
shops aller Aspekte einer erfolgreichen Un-
ternehmensgründung. Es wird Gelegenheit 
geben, erfolgreiche Existenzgründer und de-
ren Geschäftsideen kennenzulernen. Für In-
teressengespräche stehen u.a. HFC-Präsident 
Dr. Michael Schädlich (Institut für Struktur-
politik und Wirtschaftsförderung gGmbH) 
und Dr. Ottomar Sachse zur Verfügung. Die 
Teilnahme ist kostenlos. Mehr: Stadt Hal-
le (Saale), Dienstleistungszentrum Wirt-
schaft, André Schulz, Tel.: 0345-221 4777, 
E-Mail: dlzw@halle.de

HWG sucht
Show-Talente

Die Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH 
(HWG) sucht hallesche Talente, die ihr Kön-
nen auf der HWG-Showbühne präsentieren. 
Auf über 20 HWG-Veranstaltungen haben 
hier junge und jung gebliebenen Talente 
Auftrittsmöglichkeiten vor einem breitem 
Publikum. Mehr: www.hwgmbh.de

Beste Qualität in 
Halles Badegewässern

Das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass 
neben den Schwimmhallen in der Stadt 
Halle (Saale) auch die im Stadtgebiet be-
�ndlichen öffentlichen Freibäder (Saline, 
Nordbad sowie die Gewässer Angersdorfer 
Teiche und Heidesee) entsprechend der Ge-
setzlichkeit regelmäßig auf ihre hygienische 
Unbedenklichkeit hin untersucht werden. 
Die Wasserqualität der Schwimmhallen, 
öffentlichen Freibäder und der als Badege-
wässer zugelassenen Teiche (Angersdorfer 
Teiche und Heidesee) entspricht der best-
möglichen Qualität. Darüber hinaus erfolgt 
in diesen Bädern und Gewässern eine stän-
dige Aufsicht durch eingesetztes Personal.

Das Gesundheitsamt, Lebensmittelüber-
wachung und Veterinärwesen weist darauf 
hin, dass in allen anderen Gewässern, so 
auch in den Flussläufen, keine regelmäßige 
Kontrolle des Wassers erfolgt. Es rät deshalb 
vom Baden in diesen Gewässern ab. Eine 
Nutzung erfolgt dort grundsätzlich ohne 
weitere Aufsicht und auf eigene Gefahr.

Gesundheitsamt,  
Lebensmittelüberwachung u. Veterinärwesen

Hinweise auf öffentliche Ausschreibungen der Stadt Halle (Saale)
Öffentliche Ausschreibung nach VOL/A § 12

AusschreibungsNr: Amt 37-L-06/2011, Vergabever-
fahren: Öffentliche Ausschreibung nach VOL/A, Art, 
Umfang sowie Ort der Lieferung/Leistung: Lieferung 
eines Notarzt-Einsatzfahrzeuges nach DIN 75079
AusschreibungsNr: Amt 66-B-05/2011, Vergabeverfah-
ren: Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A, Art, Um-
fang der Leistung: - 950 m� Beton�äche auf Schadstel-
len prüfen (innen) - 20 m� Betonschadstellen (innen) in-
stand setzen - 1.350 m� Beton�ächen prüfen (außen) - 40 

m� Betonschadstellen (außen) instand setzen - 290 m Riss-
verpressung - 30 m� Korrosionsschutz von Metall�ächen 
- Gerüste, Schutzeinrichtungen und Verkehrssicherung, 
Ausführungsort:  Stadt Halle (Saale) BR 012-013 Teilin-
standsetzung der Hochstraße Franckeplatz - 2. BA

Freihandvergabe mit öffentlichem  
Teilnahmewettbewerb nach VOL/A § 12

AusschreibungsNr: Amt61-L-11/2011, Vergabever-
fahren: Freihandvergabe mit öffentl. Teilnahmewettbe-
werb, Ort der Lieferung/Leistung:  Im Einvernehmen 

mit der Arbeitsgruppe Begleitforschung Stadtumbau und 
dem MLV im Land Sachsen-Anhalt soll der Program-
mablauf des Städtebauförderungsprogramms Stadtum-
bau – Ost im Land Sachsen-Anhalt und die damit ver-
bundene Anpassung der städtebaulichen Strukturen und 
des Wohnungsangebotes kontinuierlich beobachtet, aus-
gewertet und ein Informationsaustausch sowie eine ak-
tive Beratung der Programmgemeinden in Sachsen-An-
halt sichergestellt werden. Im Programmjahr 2011 gibt 
es 42 Programmgemeinden. Die Begleitforschung soll 

grundsätzlich die von 2006 bis 2011 etablierte Methodik 
fortführen und weiter quali�zieren. Dies beinhaltet als 
wesentliche jährlich zu erbringende Leistungen das da-
tengestützte Monitoring mit darauf aufbauendem Stadt-
umbaubericht, drei thematische Workshops, die  Stadt-
umbaukonferenz des Landes und die P�ege des  Webauf-
tritts. Weitergehende Informationen über den Stand der 
Begleitforschung zum Stadtumbau in Sachsen-Anhalt 
bietet die diesbezügliche Internetseite unter www.stadt-
umbau-sachsen-anhalt.de

Die Ausschreibungen werden vollständig im Ausschreibungs-
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und im Internet unter www.halle.de (Webcode über Suche: @ 

Ausschreibungen) veröffentlicht. 

Einwohnerfragestunde 
Zugelassen sind vorrangig Fragen, die die Tagesord-
nung betreffen und Fragen von kommunalem Interes-
se. Die Einwohnerfragestunde �ndet außerhalb der 
Tagesordnung der Stadtratssitzung statt und beginnt 
14:00 Uhr. Sie dauert längstens eine Stunde. Mit der 
Tagesordnung wird früher begonnen, falls der Zeit-
raum einer Stunde nicht ausgeschöpft wird. Die Ein-
wohner werden gebeten, ihre Fragestellung unter An-
gabe des Namens und der Anschrift zu Beginn und 
während der Einwohnerfragestunde beim Vorsitzen-
den des Stadtrates einzureichen. Die Geschäftsstelle 
Stadtrat hält zu diesem Zweck Formulare bereit. 

Tagesordnung – öffentlicher Teil
Einwohnerfragestunde
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungs-
mäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit
2 Feststellung der Tagesordnung
3 Genehmigung der Niederschrift vom 27.04.2011
4 Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung am 
27.04.2011 gefassten Beschlüsse
5 Beschlussvorlagen
5.1 Wahl der/des Beigeordneten für Planen und Bauen, 
Vorlage: V/2011/09577
5.2 Grundsatzbeschluss Haupterschließungsstraße Ge-
werbegebiete Halle-Ost (HES), 4. Bauabschnitt: De-
litzscher Straße bis B 100, Vorlage: V/2010/09265
5.3 Baubeschluss Haupterschließungsstraße Ge-
werbegebiete Halle-Ost (HES), 4. Bauabschnitt De-
litzscher Straße bis Berliner Straße B 100, Vorlage: 
V/2010/08946
5.3.1 Änderungsantrag der Fraktion MitBÜRGER für 
Halle - NEUES FORUM zum Baubeschluss Haupter-
schließungsstraße Gewerbegebiete Halle-Ost (HES) 4. 
Bauabschnitt: Delitzscher Straße bis B 100, Vorlage: 
V/2010/08946, Vorlage: V/2011/09530
5.4 Innenbereichssatzung Nr.1, Am Pestalozzipark - 
Aufstellungsbeschluss, Vorlage: V/2011/09640
 5.5 Innenbereichssatzung Nr. 1, Am Pestalozzipark 
- Beschluss zur öffentlichen Auslegung, Vorlage: 
V/2011/09641
5.6 Vergabe des neuen Straßennamens Am Sophien-
hafen, Vorlage: V/2011/09740
5.7 Vergabe des neuen Straßennamens Edmund Hus-
serl, Vorlage: V/2011/09742
5.8 Vergabe des neuen Straßennamens Jägerberg, Vor-
lage: V/2011/09743
5.9 Vergabe von zwei Straßennamen in Heide-Süd, 
Turmalinweg und Quarzweg
Vorlage: V/2011/09741
5.10 Widmung des Achatweges zur Gemeindestraße, 
Vorlage: V/2011/09728
5.11 Widmung der Straße Feldschlösschen zur Ge-
meindestraße, Vorlage: V/2011/09732
5.12 Widmung des Olivinweges zur Gemeindestraß, 
Vorlage: V/2011/09733
5.13 Widmung des Opalweges zur Gemeindestraße, 
Vorlage: V/2011/09727
5.14 Widmung des Radieschenweges zur Gemeinde-
straße, Vorlage: V/2011/09724
5.15 Widmung des Rubinweges zur Gemeindestraße, 
Vorlage: V/2011/09717
5.16 Widmung des Smaragdweges zur Gemeindestra-
ße, Vorlage: V/2011/09730
5.17 Widmung des Spargelweges zur Gemeindestraße, 
Vorlage: V/2011/09723
5.18 Widmung des Topasweges zur Gemeindestraße, 
Vorlage: V/2011/09729
5.19 Widmung des Türkisweges zur Gemeindestraße, 
Vorlage: V/2011/09734
5.20 Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung 

der Stadt Halle (Saale) für das Schuljahr 2011/12, Vor-
lage: V/2010/09214
5.21 Satzung Schülerbeförderung, Vorlage: 
V/2011/09625
5.22 Jugendhilfeplanung gemäß § 80 SGB VIII - Teil-
planung Bedarfs- und Entwicklungsplanung Kinderta-
gesbetreuung in der Stadt Halle (Saale) vom 01.01.2011 
bis zum 31.12.2011 (BEP 2011, Vorlage: V/2010/09392
6 Wiedervorlage
6.1 Gemeinsamer Antrag der SPD-Stadtratsfraktion 
und der CDU-Stadtratsfraktion zu Rück-, Um- und 
Neubenennungen von Straßen, Vorlage: V/2011/09518
6.1.1 Änderungsantrag der Stadträtin Dr. Anne-
gret Bergner (CDU) zum „Gemeinsamen Antrag der 
SPD-Stadtratsfraktion und der CDU-Stadtratsfrak-
tion zu Rück-, Um und Neubenennung von Straßen, 
V/2011/09518, Vorlage: V/2011/09702
6.1.2 Änderungsantrag der Stadträtin Dr. Inés Brock 
(Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) zum ge-
meinsamen Antrag der SPD-Stadtratsfraktion und der 
CDU-Stadtratsfraktion zur Rück-, Um- und Neubenen-
nungen von Straßen (Vorlagen-Nr.: V/2011/09518), 
Vorlage: V/2011/09703
6.2 Antrag der SPD-Stadtratsfraktion zur Kooperati-
on von Grundschulen und Horteinrichtungen in Halle, 
Vorlage: V/2011/09517
6.3 Antrag der FDP-Stadtratsfraktion zur Arbeitswei-
se der Führungsebene der Stadtverwaltung, Vorlage: 
V/2011/09520
6.4 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Halle 
(Saale), Vorlage: V/2011/09525
6.5 Antrag der Fraktion MitBÜRGER für Halle - 
NEUES FORUM zur Vorlage eines Werbekonzeptes 
der Deutsche Städte Medien GmbH (DSM) und der 
Stadt Halle (Saale), Vorlage: V/2011/09445
6.6 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
zur Bewerbung der Stadt Halle (Saale) als Mobilitäts-
management-Modellregion, Vorlage: V/2011/09618
6.7 Antrag der Fraktion DIE LINKE. im Stadtrat Hal-
le (Saale) zur Fortführung des Modellprojektes Mobi-
litätsmanagement in der Region Halle/Leipzig, Vorla-
ge: V/2011/09584
6.8 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
zur Vorlage einer Investitionsprioritätenliste für die 
Jahre 2012 bis 2017, Vorlage: V/2011/09609
7 Anträge von Fraktionen und Stadträten
7.1 Antrag der CDU-Fraktion zur Übertragung der Vor-
habenträgerschaft für den „Wildwasserpark Pulver-
weiden“ an den Böllberger SV, Vorlage: V/2011/09782
7.2 Antrag der CDU-Stadtratsfraktion betreffend 
den Vollzug des Vermögenshaushaltes, Vorlage: 
V/2011/09773
7.3 Antrag der SPD-Stadtratsfraktion zur Baumschutz-
satzung, Vorlage: V/2011/09775
7.4 Gemeinsamer Antrag der SPD-Stadtratsfraktion, 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, der Frak-
tion DIE LINKE. im Stadtrat Halle (Saale) und der 
Fraktion MitBÜRGER für Halle - NEUES FORUM 
zum Kommunalwahlrecht für Drittstaatsangehörige, 
Vorlage: V/2011/09778
7.5 Antrag der FDP-Stadtratsfraktion: Händelfest-
spiele wieder mit „Alternativ“-Festspielprogramm öf-
fentlich machen!, Vorlage: V/2011/09802
7.6 Antrag der FDP-Stadtratsfraktion zur Einstufung 
der Saale als Restwasserstraße, Vorlage: V/2011/09803
7.7 Antrag der FDP-Stadtratsfraktion zu den Bauvor-
haben der Stadt Halle (Saale)
Vorlage: V/2011/09804
8 schriftliche Anfragen von Stadträten
8.1 Anfrage des Stadtrates Michael Sprung (CDU) - 
Kostengegenüberstellung im Rahmen von Bußgeldver-

fahren der Stadt Halle (Saale), Vorlage: V/2011/09658
8.2 Anfrage des Stadtrates Dr. Mohamed Yousif (Frak-
tion DIE LINKE.) zu Migranten/innen in der Stadt 
Halle (Saale), Vorlage: V/2011/09663
8.3 Anfrage der Stadträtin Sabine Wolff (NEUES 
FORUM) zur Projektsteuerung beim Bau der Robert-
Koch-Schwimmhalle, Vorlage: V/2011/09679
8.4 Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN zum Konzept der Bürgerbeteiligung bei der 
Marktplatzgestaltung, Vorlage: V/2011/09685
8.5 Anfrage des Stadtrates Roland Hildebrandt (CDU-
Fraktion) zur Schlussrechnung Kita Herweghstraße 9, 
Vorlage: V/2011/09767
8.6 Anfrage des Stadtrates Roland Hildebrandt (CDU-
Fraktion) zum Gebäude Raf�neriestraße 3, Vorlage: 
V/2011/09783
8.7 Anfrage der CDU-Fraktion zum Betrieb der Brun-
nen, Vorlage: V/2011/09793
8.8 Anfrage der Stadträtin Birgit Leibrich (Fraktion 
DIE LINKE.) zur Seniorenpolitik in der Stadt Halle 
(Saale), Vorlage: V/2011/09774
8.9 Anfrage des Stadtrates Uwe Heft (Fraktion DIE 
LINKE.) - Sponsorenmarketing Neubau Kurt-Wabbel-
Stadion, Vorlage: V/2011/09661
8.10 Anfrage der Fraktion DIE LINKE. im Stadtrat 
Halle (Saale) zur Gedenktafel „Kurt Wabbel“ am Ma-
rathon-Tor des Stadions, Vorlage: V/2011/09784
8.11 Anfrage der Fraktion DIE LINKE. im Stadtrat 
Halle (Saale) zum Naziaufmarsch am 1. Mai 2011 in 
Halle (Saale), Vorlage: V/2011/09795
8.12 Anfrage der SPD-Stadtratsfraktion zur Vergabe 
von Aufträgen nach HOAI durch die Stadtverwaltung, 
Vorlage: V/2011/09664
8.13 Anfrage der SPD-Stadtratsfraktion zu Ansprü-
chen der GEMA gegenüber Kindertageseinrichtungen, 
Vorlage: V/2011/09776
8.14 Anfrage der SPD-Stadtratsfraktion zum Stand 
der Bemühungen der Verwaltung zur Vermeidung von 
Fluglärm, Vorlage: V/2011/09777
8.15 Anfrage des Stadtrates Robert Bonan (SPD-
Stadtratsfraktion) zur Fahrbibliothek, Vorlage: 
V/2011/09779
8.16 Anfrage des Stadtrates Robert Bonan (SPD-
Stadtratsfraktion) zum P+R Platz Kröllwitz, Vorlage: 
V/2011/09780
8.17 Anfrage des Stadtrates Robert Bonan (SPD-Stadt-
ratsfraktion) zum Naturschutzgebiet Brandberge, Vor-
lage: V/2011/09781
8.18 Anfrage der FDP-Stadtratsfraktion zum Radweg 
entlang der Damaschkestraße, Vorlage: V/2011/09798
8.19 Anfrage der FDP-Stadtratsfraktion zur Elisabe-
thbrücke / Mansfelder Straße, Vorlage: V/2011/09799
8.20 Anfrage der Fraktion MitBÜRGER für Hal-
le - NEUES FORUM zum Stand der Umsetzung 
des Projektes „Klimaschutz macht Schule“, Vorlage: 
V/2011/09785
8.21 Anfrage der Fraktion MitBÜRGER für Halle - 
NEUES FORUM zum Kauf einer mobilen Hochwas-
serschutzanlage, Vorlage: V/2011/09788
8.22 Anfrage der Fraktion MitBÜRGER für Halle - 
NEUES FORUM zum Sanierungskonzept der Eis-
sporthalle, Vorlage: V/2011/09808
8.23 Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN zur Hundebestandsaufnahme im Stadtgebiet, 
Vorlage: V/2011/09791
8.24 Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN zum Raumkonzept der Stadtverwaltung, Vorla-
ge: V/2011/09689
8.25 Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN zum aktuellen Stand zur Ausweisung einer Spiel-
�äche im Glaucha-Viertel, Vorlage: V/2011/09794
8.26 Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN zur Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs-
paketes des Bundes, Vorlage: V/2011/09796
8.27 Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN, der Fraktion DIE LINKE. und der Frakti-
on MitBÜRGER für Halle - NEUES FORUM zur 
geschlechtsspezifischen Datenerfassung, Vorlage: 
V/2011/09797
8.28 Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN zum Stand der Verkehrskontrollen in der Klei-
nen Ulrichstraße, Vorlage: V/2011/09800
8.29 Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN zu Brandschutzmaßnahmen in Kindertagesstät-
ten und Schulen, Vorlage: V/2011/09806
9 Mitteilungen
9.1 Stand Umsetzung Konjunkturprogramm II
9.2  Jahresrechnung 2010 und Haushaltsplan 2012 der 
Oelhafe-Zeysesche Stiftung, Vorlage: V/2011/09671
9.3 Jahresrechnung 2010 und Haushaltsplan 2012 
der Wilhelm-Herbert-Marx-Stiftung, Vorlage: 
V/2011/09669
9.4 Hochwasserbericht, Vorlage: V/2011/09708 (Vor-
lage wird nachgereicht)
9.5 Änderung der Satzung des Ausländerbeirates, Vor-
lage: V/2011/09629
10 mündliche Anfragen von Stadträten
11 Anregungen
11.1 Anregung der Fraktion MitBÜRGER für Halle 
- NEUES FORUM zu Haltestellen-Ansagen der HA-
VAG, Vorlage: V/2011/09787
11.2 Anregung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN zur verstärkten Öffentlichkeitsarbeit für die Kin-
der- und Jugendsprechstunde, Vorlage: V/2011/09792
12 Anträge auf Akteneinsicht

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil
1 Feststellung der Tagesordnung
2 Genehmigung der Niederschrift vom 27.04.2011
3 Beschlussvorlagen
3.1 Gewinnabführungsvertrag zwischen der Stadtwer-
ke Halle GmbH und der Stadtbeleuchtung Halle Ser-
vice GmbH, Vorlage: V/2011/09759
3.2 Vergütung der Mitglieder des Beirates der Stadion 
Halle Betriebs GmbH, Vorlage: V/2011/09752
3.3 Vergabebeschluss: Amt 10-L-14a/2011: Gewerbs-
mäßige Beförderung von Briefsendungen, Los 1: Be-
förderung innerhalb von Sachsen-Anhalt, Los 2: Be-
förderung national - außerhalb von Sachsen-Anhalt 
und international, Vorlage: V/2011/09755
3.4 Antrag auf unbefristete Niederschlagung einer 
Stellplatzablöseforderung, Vorlage: V/2011/09532
3.4.1 Antrag der FDP-Stadtratsfraktion zur Beschluss-
vorlage auf unbefristete Niederschlagung einer Stell-
platzablöseforderung [Vorlage: V/2011/09532], Vorla-
ge: V/2011/09801
4 Wiedervorlage
5 Anträge von Fraktionen und Stadträten
6 schriftliche Anfragen von Stadträten
6.1 Anfrage der Fraktion MitBÜRGER für Halle - 
NEUES FORUM zum Sachstand der Prüfung der 
Schäden des Marktp�asters, Vorlage: V/2011/09611
6.2 Anfrage der Fraktion MitBÜRGER für Halle - 
NEUES FORUM zur Mitgliedschaft in Unterhal-
tungsverbänden des Landes Sachsen-Anhalt, Vorla-
ge: V/2011/09786
7 Mitteilungen
8 mündliche Anfragen von Stadträten
9 Anregungen
10 Anträge auf Akteneinsicht

Harald Bartl
Vorsitzender des Stadtrates

Dagmar Szabados
Oberbürgermeisterin

28. Mai: Fahrrad- 
und Umwelttag

Umweltfreundliche Mobilitätsangebote, In-
formationen von Umweltvereinen und der 
Verkauf von Solarspielzeug gehören zu den 
Offerten des Umwelt- und Fahrradtages, der 
am 28. Mai (10 bis 18 Uhr) auf dem Markt-
platz statt�ndet. Infos zu Photovoltaikan-
lagen, Fahrradtouren, Tierschutz und über 
Klimaprojekte runden den Reigen ab. Die 
Verbraucherzentrale, die Ökologieschule 
Halle-Franzigmark, teilAuto sowie das Un-
abhängige Institut für Umweltfragen präsen-
tieren sich an Infoständen.
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Der Gewi nner ist: Hall e
Die Energieversorgung Hall e zahl t
ih re Gewi nne an die Stadt Hall e,
unte rstüt zt Spor t, Kultur ,Sozial es und
steht fü r nachha lt ige Versorgung mi t
Energie.

Hall e dankt unseren
Kunden.

Ausschusssitzungen der Stadt Halle (Saale)
Sozial-, Gesundheits- und  

Gleichstellungsausschuss
Am Donnerstag, dem 19. Mai, 16.30 Uhr, �ndet im Stadthaus, 
Wappensaal, Marktplatz 2, 06108 Halle (Saale) eine öffent-
liche/nicht öffentliche Sitzung des Sozial-, Gesundheits- und 
Gleichstellungsausschusses statt.

Tagesordnung – öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit 
der Einladung und der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschriften vom 24.3.2011, vom 
29.3.2011 und vom 14.4.2011
4. Bericht der Geschäftsführung der Gemeinsamen Einrich-
tung – Jobcenter
5. Beschlussvorlagen
5.1 Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen auf dem Ge-
biet der sozialen Arbeit in der Stadt Halle (Saale), Vorlage: 
V/2011/09746
5.2 Richtlinie zur Förderung von Frauen- und Gleichstellungs-
projekten, die kein ausschließlich soziales bzw. kulturelles An-
liegen verfolgen, Vorlage: V/2011/09756 
6. Anträge von Fraktionen und Stadträten
6.1 Antrag der Fraktion MitBÜRGER für Halle - NEUES FO-
RUM zur Erstellung eines regionalen Strategiekonzeptes zur 
ambulanten Suchthilfe der Stadt Halle, Vorlage: V/2011/09673
6.1.1 Änderungsantrag der FDP-Stadtratsfraktion zum Antrag 
der Fraktion MitBÜRGER für Halle - NEUES FORUM zur 
Erstellung eines regionalen Strategiekonzeptes zur ambulanten 
Suchthilfe der Stadt Halle [Vorlage: V/2011/09673], Vorlage: 
V/2011/09764
6.2 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, der 
Fraktion DIE LINKE. und der SPD-Stadtratsfraktion zur Er-
gänzung des Bildungs- und Teilhabepaketes des Bundes (Ent-
lastung bedürftiger Familien von den Kosten gemeinschaft-
licher Mittagsverp�egung in Kindertagesstätten sowie Grund- 
und Förderschulen), Vorlage: V/2011/09772
7. schriftliche Anfragen von Stadträten
8. Mitteilungen
8.1 Information zum Antrag der SPD-Fraktion zur interkultu-
rellen Öffnung der Verwaltung, Vorlage: V/2011/09683
9. Beantwortung mündlicher Anfragen
10. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil
1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschriften vom 24.3.2011, vom 
29.3.2011 und vom 14.4.2011
3. Beschlussvorlagen
4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Stadträten
6. Mitteilungen
7. Beantwortung mündlicher Anfragen
8. Anregungen                    Ute Haupt, Ausschussvorsitzende

Tobias Kogge, Beigeordneter
Susanne Wildner, Gleichstellungsbeauftragte

Ausschuss für städtische Bauangelegenheiten und  
Vergaben nach VOB, VOL, HOAI und VOF

Am Donnerstag, dem 19. Mai, 17 Uhr, �ndet im Ratshof, 
Marktplatz 1, Zimmer 107, 06108 Halle (Saale) die 28. öffent-
liche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für städtische 
Bauangelegenheiten und Vergaben nach VOB, VOL, HOAI 
und VOF statt. 

Tagesordnung – öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit 
der Einladung und der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift vom 14.04.2011
4. Bekanntgabe der in nicht öff. Sitzung gefassten Beschlüsse
5. Beschlussvorlagen
5.1 Grundsatzbeschluss Haupterschließungsstraße Gewerbege-
biete Halle-Ost (HES), 4. Bauabschnitt: Delitzscher Straße bis 
B 100, Vorlage: V/2010/09265
5.2 Baubeschluss Haupterschließungsstraße Gewerbegebiete 
Halle-Ost (HES), 4. Bauabschnitt Delitzscher Straße bis Berli-
ner Straße B 100, Vorlage: V/2010/08946
5.2.1 Änderungsantrag der Fraktion MitBÜRGER für Halle 
- NEUES FORUM zum Baubeschluss Haupterschließungs-
straße Gewerbegebiete Halle-Ost (HES) 4. Bauabschnitt: De-
litzscher Straße bis B 100, Vorlage: V/2010/08946, Vorlage: 
V/2011/09530
5.3 Vernetzung und Aufwertung des Quartiers Stadtpark/ Mag-
deburger Straße, Gestaltungsbeschluss, Baubeschluss, Vorla-
ge: V/2011/09542
6. Anträge von Fraktionen und Stadträten
6.1 Antrag der FDP-Stadtratsfraktion zur Erstellung eines 
Brückenkatasters für die Stadt Halle (Saale), Vorlage: 
V/2010/09325
7. schriftliche Anfragen von Stadträten
8. Mitteilungen
9. Beantwortung mündlicher Anfragen
10. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil
1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift vom 14.04.2011
3. Beschlussvorlagen
3.1 Vergabebeschluss: Amt 32-L-03/2011: Fotogra�sche Ge-
schwindigkeitsüberwachung, Vorlage: V/2011/09720
3.2 Vergabebeschluss: Amt 10-L-14a/2011: Gewerbsmäßige 
Beförderung von Briefsendungen, Los 1: Beförderung in-
nerhalb von Sachsen-Anhalt, Los 2: Beförderung national - 
außerhalb von Sachsen-Anhalt und international, Vorlage: 
V/2011/09755
3.3 Festlegung der Förderung der Sanierung des Objektes Gu-
stav-Anlauf-Straße 22, Vorlage: V/2011/09735
3.4 Festlegung der Förderung des Objektes Alter Markt 17/18, 
Vorlage: V/2011/09736
4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Stadträten
6. Mitteilungen
7. Beantwortung mündlicher Anfragen
7.1 Anfragen zur DSM-Plakatierung
8. Anregungen     Johannes Krause, Ausschussvorsitzender

Dr. Thomas Pohlack, Bürgermeister

Ausschuss für Wissenschafts- und  
Wirtschaftsförderung sowie Beschäftigung

Am Dienstag, dem 24. Mai, 17 Uhr, �ndet im Stadthaus, 
Wappensaal, Marktplatz 2, 06108 Halle (Saale) eine öf-
fentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für 
Wissenschafts- und Wirtschaftsförderung sowie Beschäf-
tigung statt.

Tagesordnung – öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßig-
keit der Einladung und der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung 
vom 24.03.2011
4. Beschlussvorlagen
4.1. Jahresabschluss 2010 der Stadtmarketing Halle (Saale) 
GmbH, Vorlage: V/2011/09739
5. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5.1 Antrag der FDP-Stadtratsfraktion zur Plakatierung in 
Halle (Saale), Vorlage: V/2011/09624
6. schriftliche Anfragen von Stadträten
7. Mitteilungen
7.1 aktueller Sachstand zur Überarbeitung des Einzelhan-
delskonzepts einschließlich Auswirkungen auf die Umbau- 
und Erweiterungspläne der REWE-Händler
7.2 Zwischenbericht der Städte Leipzig und Halle (Saale) 
zum Projekt „Schnelle Logistik grenzenlos“
8. Beantwortung mündlicher Anfragen
9. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil
1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift der nicht öffentlichen 
Sitzung vom 24.03.2011
3. Beschlussvorlagen
4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Stadträten
6. Mitteilungen
7. Beantwortung mündlicher Anfragen
8. Anregungen

Denis Häder, Ausschussvorsitzender
Wolfram Neumann, Beigeordneter

Betriebsausschuss Eigenbetrieb für 
Arbeitsförderung

Am Montag, dem 30. Mai, 14 Uhr, �ndet im Ratshof, Zim-
mer 334, Marktplatz, 06108 Halle (Saale) eine öffentliche/
nicht öffentliche Sitzung des Betriebsausschuss Eigenbe-
trieb für Arbeitsförderung statt.

Tagesordnung – öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßig-
keit der Einladung und der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift vom 17.02.2011
4. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten 
Beschlüsse
5. Sachstand zur Umsetzung des Förderprogramms Bür-
gerarbeit im EfA
6. Beschlussvorlagen
6.1 Beschluss zu Kooperationsvereinbarungen zur Re-
alisierung der Bürgerarbeit in der Stadt Halle, Vorlage: 
V/2011/09805
6.2 Beschluss zu einer zeitlich begrenzten Umwid-
mung einer befristeten Stelle in eine Feststelle, Vorlage: 
V/2011/09807
7. Anträge von Fraktionen und Stadträten
8. schriftliche Anfragen von Stadträten
9. Mitteilungen
10. Beantwortung mündlicher Anfragen
11. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil
1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift vom 17.02.2011
3. Anträge von Fraktionen und Stadträten
4. schriftliche Anfragen von Stadträten
5. Mitteilungen
6. Beantwortung von mündlichen Anfragen
7. Anregungen

Wolfram Neumann
Aussschussvorsitzender, Beigeordneter

Sportausschuss
Am Dienstag, dem 7. Juni, 17 Uhr, �ndet im Stadthaus, 
Wappensaal, Marktplatz 2, 06108 Halle (Saale) eine öffent-
liche/nicht öffentliche Sitzung des Sportausschusses statt.

Tagesordnung – öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßig-
keit der Einladung und der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift vom 3. Mai 2011
4. Beschlussvorlagen
4.1 Baubeschluss - Ersatzneubau der Kraftsporthalle im 
Sportkomplex Robert-Koch-Straße in Halle (Saale), Vor-
lage: V/2011/09545
4.2 Sportprogramm der Stadt Halle (Saale) - Bearbeitung 
der Kapitel 3 und 4, Vorlage: V/2010/09249
4.3 Gemeinsame Förderrichtlinie - Änderungen in der 
Richtlinie für die Förderung des Sportes in der Stadt Halle 
(Saale) -Sportförderrichtlinie, Vorlage: V/2011/09768
5. Anträge von Fraktionen und Stadträten
6. schriftliche Anfragen von Stadträten
7. Mitteilungen
8. Beantwortung mündlicher Anfragen
9. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil
1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift vom 3. Mai 2011
3. Beschlussvorlagen
4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Stadträten
6. Mitteilungen
7. Beantwortung mündlicher Anfragen
8. Anregungen

Andreas Hajek, Ausschussvorsitzender
Dr. Bernd Wiegand, Beigeordneter

Rechnungsprüfungsausschuss
Am Mittwoch, dem 8. Juni, 17 Uhr, �ndet im Stadthaus, 
Wappensaal, Marktplatz 2, 06108 Halle (Saale) eine öffent-
liche/nicht öffentliche Sitzung des Rechnungsprüfungsaus-
schusses statt.

Tagesordnung – öffentlicher Teil
1.Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßig-
keit der Einladung und der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift vom 04.05.2011
4. Beschlussvorlagen
5. Anträge von Fraktionen und Stadträten
6. schriftliche Anfragen von Stadträten
7. Mitteilungen
7.1 Informationsvorlage zum Antrag des Stadtrates Mar-
tin Bauersfeld (CDU) zur Überprüfung der Rechnungsstel-
lung und Kalkulation des ZGM (V/2010/08709), Vorlage 
V/2011/09725
7.2 Beauftragung von Gutachten im Jahre 2010, Vorlage: 
V/2011/09647
8. Beantwortung von mündlichen Anfragen
9. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil
1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift
3. Beschlussvorlagen
4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Stadträten
6. Mitteilungen
7. Beantwortung von mündlichen Anfragen
8. Anregungen

Elisabeth Nagel, Ausschussvorsitzende
Dagmar Szabados, Oberbürgermeisterin

Jugendhilfeausschuss
Am Donnerstag, dem 9. Juni, 16 Uhr, �ndet im Stadthaus 
, Kleiner Saal, Marktplatz 2, 06108 Halle (Saale) eine öf-
fentliche/nicht öffentliche Sitzung des Jugendhilfeausschuss 
statt.

Tagesordnung – öffentlicher Teil
Kinder- und Jugendsprechstunde
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßig-
keit der Einladung und der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift
3.1 Genehmigung der Niederschrift vom 28.04.2011
3.2 Genehmigung der Niederschrift vom 05.05.2011
4. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten 
Beschlüsse
5. Vorstellung der Jugendbegegnungs- und beratungszentren 
in der Stadt Halle (Saale)
6. Halbjahresbericht des Kinder- und Jugendrates der Stadt 
Halle (Saale)
7. Bericht zu den Jugendbegegnungs- und -beratungszentren 
mit ihren Aufgabenfeldern, Berichterstattung durch das Amt 
für Kinder, Jugend und Familie
8. Bericht zum Stand „Lokales Netzwerk Kinderschutz“, 
Berichterstattung: Frau Hesselbach, Koordinatorin Kinder-
schutznetzwerk,  Amt für Kinder, Jugend und Familie
9. Beschlussvorlagen
9.1. Namensänderung einer Kindertagesstätte des Eigenbe-
triebes Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale), Vorlage: 
V/2011/09722
9.2 Fortschreibung der Jugendhilfeplanung § § 11-13,14,16 
SGB VIII der Stadt Halle (Saale), Vorlage: V/2011/09580
9.3 Richtlinie der Stadt Halle (Saale) zur Förderung von An-
geboten der Jugendhilfe, Vorlage: V/2011/09711
10. Anträge von Fraktionen und Stadträten
10.1 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu 
einem Rauchverbot auf Spielplätzen, Vorlage: V/2011/09690
10.2 Antrag der Fraktion MitBÜRGER für Halle - NEUES 
FORUM zur Erstellung eines regionalen Strategiekon-
zeptes zur ambulanten Suchthilfe der Stadt Halle, Vorlage: 
V/2011/09673
10.2.1 Änderungsantrag der FDP-Stadtratsfraktion zum An-
trag der Fraktion MitBÜRGER für Halle - NEUES FORUM 
zur Erstellung eines regionalen Strategiekonzeptes zur am-
bulanten Suchthilfe der Stadt Halle [Vorlage: V/2011/09673], 
Vorlage: V/2011/09764
11. schriftliche Anfragen von Stadträten
12. Mitteilungen
13. Themenspeicher
14. Beantwortung mündlicher Anfragen
15. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil
1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift
2.1 Genehmigung der Niederschrift vom 28.04.2011
2.2 Genehmigung der Niederschrift vom 05.05.2011
3. Beschlussvorlagen
4. Anträge von Fraktionen und Stadträten 
5. schriftliche Anfragen von Stadträten
6. Mitteilungen
7. Beantwortung mündlicher Anfragen
8. Anregungen

Hanna Haupt, Ausschussvorsitzende
Tobias Kogge, Beigeordneter

Planungsausschuss
Am Dienstag, dem 14. Juni, 17 Uhr, �ndet im Stadthaus, Fest-
saal, Marktplatz 2, 06108 Halle (Saale) eine öffentliche/nicht 
öffentliche Sitzung des Ausschusses für Planungsangelegen-
heiten statt.

Tagesordnung – öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßig-
keit der Einladung und der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift
4. Beschlussvorlagen
4.1 Bestellung einer Protokollführerin, Vorlage: V/2011/09765
4.2 Bebauungsplan Nr. 140.2 „Dölau, Wohngebiet Alfred-
Oelßner-Straße“- Satzungsbeschluss, Vorlage: V/2011/09654

4.3 Änderung Baubeschluss IBA Projekt, Ausbau Brücke 
Franz-Schubert-Straße, Vorlage: V/2011/09790
5. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5.1 Antrag der Fraktion DIE LINKE. im Stadtrat Hal-
le (Saale) zur Durchsetzung der Barrierefreiheit, Vorlage: 
V/2010/09227
5.2 Antrag der FDP-Stadtratsfraktion zur Erstellung eines 
Brückenkatasters für die Stadt Halle (Saale), Vorlage: 
V/2010/09325
5.3 Antrag der SPD-Stadtratsfraktion zur Änderung der 
Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Saaletal“ in 
der kreisfreien Stadt Halle (Saale) vom 04.07.2001, Vorlage: 
V/2010/09183
5.4 Antrag der Fraktion DIE LINKE. im Stadtrat Halle 
(Saale) - Lebensqualität für Halle-Neustadt sichern - Städte-
bauförderung 2012 erhöhen, Vorlage: V/2011/09659
5.4.1 Änderungsantrag der Oberbürgermeisterin zum An-
trag der Fraktion DIE LINKE. im Stadtrat Halle (Saale) - 
Lebensqualität für Halle-Neustadt sichern - Städtebauför-
derung 2012 erhöhen (Vorlage: V/2011/09659), Vorlage: 
V/2011/09766
5.5 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur 
Unterstützung des „Bündnis für eine Soziale Stadt“, Vorla-
ge: V/2011/09678
5.6 Antrag der FDP-Stadtratsfraktion zur Gestaltung des 
Marktplatzes, Vorlage: V/2011/09695
6. schriftliche Anfragen von Stadträten
7. Mitteilungen
7.1 mündliche Information zum Prüfauftrag - Gestaltung des 
Geländes zur ehemaligen Fröbelschule
7.2 Die Metropolregion Mitteldeutschland - aktuelle Informa-
tion zum Stand 06/2011, Mitwirkungen und Aktivitäten der 
Stadt Halle (Saale), Vorlage: V/2011/09769
7.3 Interkommunale Kooperation bei der Gewerbe�ächenent-
wicklung in der Region Halle/Leipzig, Vorlage: V/2011/09770
7.4 Touristische Potentialanalyse und Betrachtung der Grob-
varianten der Trassen des Projekts Anbindung des Saale-El-
ster-Kanals an die Saale für das Gebiet der sächsischen und 
sachsen-anhaltinischen Kommunen und Landkreise, Vorla-
ge: V/2011/09771
8. Beantwortung mündlicher Anfragen
9. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil
1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift
3. Beschlussvorlagen
4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Stadträten
6. Mitteilungen
7. Beantwortung mündlicher Anfragen
8. Anregungen

Frank Sänger, Auschussvorsitzender
Dr. Thomas Pohlack, Bürgermeister

Kulturausschuss
Am Mittwoch, dem 15. Juni, 16.30 Uhr, �ndet im Stadthaus, 
Wappensaal, Markt 2, 06108 Halle (Saale) eine öffentliche/
nicht öffentliche Sitzung des Kulturausschusses statt.

Tagesordnung – öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßig-
keit der Einladung und der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift vom 11.05.2011
4. Beschlussvorlagen
4.1 Kulturpolitische Leitlinien [Entwurf]  - Anhörungen 
von Sachverständigen zum Bereich Musik, Vorlage: 
V/2010/09153
4.2 Verlängerung des Vertrags zwischen der Stadt Halle 

(Saale) und dem Verein Jugendwerkstatt Frohe Zukunft e.V., 
Vorlage: V/2011/09811
4.3 Richtlinie der Stadt Halle (Saale) über die Gewährung 
von Zuwendungen zur Förderung der freien Kulturarbeit und 
für kulturelle Vorhaben  - einschließlich Änderungsanträgen, 
Vorlage: V/2011/09731
5. Anträge von Fraktionen und Stadträten
6. Antrag der FDP-Stadtratsfraktion zur Gestaltung des 
Marktplatzes, Vorlage: V/2011/09695
7. schriftliche Anfragen von Stadträten
8. Mitteilungen
9. Beantwortung mündlicher Anfragen
10. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil
1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift vom 11.05.2011
3. Beschlussvorlagen
3.1 Förderung entsprechend der Richtlinie der Stadt Halle 
(Saale) über die Gewährung von Zuwendungen zur Förde-
rung der freien Kulturarbeit und für kulturelle Förderungen 
im Haushaltsjahr 2011, Vorlage: V/2011/09815
4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Stadträten
6. Mitteilungen
7. Beantwortung mündlicher Anfragen
8. Anregungen

Dr. Annegret Bergner, Ausschussvorsitzende
Tobias Kogge, Beigeordneter

Bildungsausschuss
Am Dienstag, dem 14. Juni, 17 Uhr, �ndet im Stadthaus, Klei-
ner Saal, Marktplatz 2, 06108 Halle (Saale) eine öffentliche/
nicht öffentliche Sitzung des Bildungsausschusses statt-

Tagesordnung – öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßig-
keit der Einladung und der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift vom 10.05.2011
4. Beschlussvorlagen
4.1 Grundsatz-Baubeschluss zur Brandschutzgrundsicherung 
der GS „Gotthold Ephraim Lessing“, GS Südstadt/Ausweich-
objekt, Sekundarschule Am Fliederweg und Kooperative Ge-
samtschule „U. v. Hutten“
5. Anträge von Fraktionen und Stadträten
6. schriftliche Anfragen von Stadträten
7. Mitteilungen
7.1 Bericht Schulwegsicherheit – Teilbericht Grundschulen, 
Vorlage: V/2011/09760
7.2 Informationsvorlage zum Antrag des Stadtrates Mar-
tin Bauersfeld (CDU) zur Überprüfung der Rechnungsstel-
lung und Kalkulation des ZGM (V/2010/08709), Vorlage: 
V/2011/09725
8. Beantwortung mündlicher Anfragen
9. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil
1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift vom 10.05.2011
3. Beschlussvorlagen
4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Stadträten
6. Mitteilungen
7. Beantwortung mündlicher Anfragen
8. Anregungen

Andreas Schachtschneider,
Ausschussvorsitzender

Tobias Kogge
Beigeordneter
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Halle (Saale)                            Dagmar Szabados, Oberbürgermeisterin

Anzeige

Bekanntmachungen der Stadt Halle (Saale)
Satzung zum Ausgleich ermäßigter

Ausbildungstarife im Ausbildungsverkehr in 
der Stadt Halle (Saale) – 

Ausgleichssatzung (AusglS)

Aufgrund des § 6 Gemeindeordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. 
S. 568 vom 11.10.1993) sowie aufgrund des § 9 Ab-
satz 3 ÖPNVG LSA vom 20.01.2005 (GVBl. LSA 
2005, 16) jeweils in der zur Zeit gültigen Fassung 
hat der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) in seiner 
Sitzung am 27.04.2011 folgende „Satzung zum 
Ausgleich ermäßigter Ausbildungstarife im Aus-
bildungsverkehr in der Stadt Halle (Saale) – Aus-
gleichssatzung (AusglS)“ beschlossen.

§ 1 Grundlagen
(1) Das Gesetz über den öffentlichen Personen-

nahverkehr im Land Sachsen-Anhalt, letztmals ge-
ändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 22.12.2010 
(GVBl. LSA 2010, 642), bestimmt in § 9 Absatz 3, 
dass die dem Aufgabenträger (die Landkreise und 
kreisfreien Städte sind Aufgabenträger im Sinne 
von § 8 Abs. 3 des Personenbeförderungsgesetzes 
und insoweit auch von § 1 Abs. 2 des Regionali-
sierungsgesetzes sowie zuständige Stelle im Sinne 
von § 8 Abs. 4 Satz 4 des Personenbeförderungs-
gesetzes) vom Land zugewiesenen Beträge zur Fi-
nanzierung von Rabatten auf Zeitfahrausweise des 
Ausbildungsverkehrs und für den Erhalt und die 
Verbesserung der Qualität und Sicherheit des im 
Linienverkehr integrierten Ausbildungsverkehrs 
nur dann geleistet werden, wenn der Aufgabenträ-
ger (die Stadt Halle(Saale)) eine Rechtsgrundlage 
schafft, die eine offene, transparente und diskrimi-
nierungsfreie Ausreichung an die Verkehrsunter-
nehmen gewährleisten und einen Rechtsanspruch 
der Verkehrsunternehmen begründen. Zum 
01.01.2011 wird das Verfahren über den Ausgleich 
wegen der Beförderung von Personen mit Zeitfahr-
ausweisen des Ausbildungsverkehrs nach § 45a 
PBefG sowie nach den Bestimmungen der Verord-
nung über den Ausgleich gemeinwirtschaftlicher 
Leistungen im Straßenpersonenverkehr (PBefAus-
glV) rückwirkend durch die Regelungen dieser Sat-
zung ersetzt. 

(2) Für die Zeit vom 01.01.2011 bis zum 
31.12.2013 werden vom Land Sachsen-Anhalt an 
die Stadt Halle (Saale), in dieser Satzung als Auf-
gabenträger für den Straßenpersonennahverkehr 
bezeichnet, jährlich 11,34 v.H., bezogen auf einen 
Betrag von 31 Millionen Euro, an Mitteln zur Fi-
nanzierung von Rabatten auf Zeitfahrausweise 
des Ausbildungsverkehrs, die auf eine Höhe von 
25 v.H. des Tarifes eines vergleichbaren Zeitfahr-
ausweises des Nichtausbildungsverkehrs begrenzt 
sind, und für den Erhalt und die Verbesserung der 
Qualität und Sicherheit des im Linienverkehr inte-
grierten Ausbildungsverkehrs zugewiesen. Für die 
Zeit ab 2014 wird die Höhe der Zuweisungen un-
ter Berücksichtigung des Bedarfs, der Entwicklung 
der Schülerzahlen und der Reiseweiten sowie der 
Leistungsfähigkeit des Landes im Jahr 2013 fest-
gesetzt. 

(3) Die gewährten Zuweisungen dürfen, soweit 
sie nicht für die Gewährung von Rabatten auf Ta-
rife verwendet werden, für den Erhalt und die Ver-
besserung der Qualität und Sicherheit des in den Li-
nienverkehr integrierten Ausbildungsverkehrs ein-
gesetzt werden (§ 9 Abs. 7 ÖPNVG LSA).

(4) Diese Satzung entspricht den Anforderun-
gen der Verordnung (EG) Nr. 1370/07 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 23.10.2007 
über öffentliche Personenverkehrsdienste auf 
Schiene und Straße und zur Aufhebung der Ver-
ordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) 1107/70 
des Rates (ABl. L 315 vom 03.12.2007, S. 1), da der 
Verkehrserstellung im Bediengebiet der der Stadt 
Halle (Saale) ein Liniengenehmigungsverfah-
ren nach dem PBefG oder ein Verfahren nach der 
vorgenannten Verordnung selbst zugrunde liegt. 
Die auszureichenden Mittel werden nach vorde-
�nierten Parametern ausschließlich für die Tarif-
verluste durch die Gewährung von Rabatten für 
Zeitfahrausweise im Ausbildungsverkehr oder für 
den Erhalt und die Verbesserung der Qualität und 
Sicherheit des in den Linienverkehr integrierten 
Ausbildungsverkehrs auf Antrag der Verkehrsun-
ternehmen gewährt. Eine besondere herausgestell-
te Marktposition wird den Verkehrsunternehmen 
nicht gewährt. Alle im Bediengebiet der Stadt Hal-
le (Saale) vorhandenen Verkehrsunternehmen, wer-
den beim Vorhandensein einer Linienverkehrsge-
nehmigung für das Stadtgebiet von Halle (Saale), 
gleichbehandelt.

(5) Im Fall der durch die Stadt Halle erteilten Li-
niengenehmigungen der Straßenbahnlinien 5 und 
15 im Bediengebiet des Saalekreises erfolgt die 
Abrechnung des Ausgleiches der Ausbildungsta-
rife analog der Linien im Bediengebiet der Stadt 
Halle (Saale). 

(6) Auszubildende im Sinne dieser Satzung sind 
die in § 1 Absatz 1 PBefAusglV genannten Per-
sonen.

§ 2 Anspruchsvoraussetzungen
(1) Die Stadt Halle (Saale) gewährt in ihrem 

Bediengebiet tätigen Verkehrsunternehmen einen 
Ausgleich für die Gewährung von Rabatten für 
Zeitfahrausweise im Ausbildungsverkehr bis zu 
einer Höhe von 25 v.H. des Tarifes eines vergleich-
baren Zeitfahrausweises des Nichtausbildungsver-
kehrs und für den Erhalt und die Verbesserung der 
Qualität und Sicherheit des im Linienverkehr inte-
grierten Ausbildungsverkehrs.

(2) Die Voraussetzung für die Gewährung der 
Ausgleichsleistungen sind für die Gewährung von 
Mitteln im Sinne des § 9 Abs. 3 und Abs.7 ÖPN-
VG LSA:

- die Erteilung einer Linienverkehrsgenehmi-
gung durch die Stadt Halle (Saale) nach dem 
Personenbeförderungsgesetz (PBefG) an das 
den Antrag stellende Verkehrsunternehmen 
oder die Erteilung einer einstweiligen Erlaubnis 
nach dem Personenbeförderungsgesetz (PBefG) 
oder die Erlangung einer Dienstleistungskonzes-
sion oder eines öffentlichen Dienstleistungsauf-
trages nach der Verordnung (EG) 1370/07 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23.10.2007 über öffentliche Personenverkehrs-
dienste auf Schiene und Straße unter Erlangung 
einer Liniengenehmigung durch die zuständige 
Behörde,
- ein schriftlicher Ausgleichs- bzw. Vorauszah-
lungsantrag des Verkehrsunternehmens bei dem 
Aufgabenträger nach dem Muster wie Anlage 1 
zu dieser Satzung,
- der Nachweis der Rabatte auf Zeitfahraus-
weise im Ausbildungsverkehr unter Beachtung 

der Begrenzung auf 25 v.H. der entsprechend 
vergleichbaren Zeitfahrausweise im Nichtaus-
bildungsverkehr
(3) Die Grundlage für die Höhe der beantragen 

Vorauszahlung für das laufende Jahr bildet die ge-
prüfte und bestätigte Abrechnung des jeweils vor-
angegangenen Jahres.

(4) Das Verkehrsunternehmen ist verp�ichtet, 
den Ausgleichsabrechnungs- bzw. Vorauszahlungs-
antrag, bis spätestens zum 15. März eines jeden lau-
fenden Jahres bei dem Aufgabenträger (Stadt Hal-
le (Saale), Stadtplanungsamt, Ressort Verkehrspla-
nung, 06108 Halle (Saale) Hansering 15), zu stellen. 
Später beim Aufgabenträger eingehende Anträge 
für das laufende Jahr �nden keine Berücksichti-
gung. Ausgenommen hiervon sind unterjährige 
Neugenehmigungstatbestände für Verkehrsunter-
nehmen im Bediengebiet der Stadt Halle (Saale). 
In diesen Fällen sind die Verkehrsunternehmen 
berechtigt, den Antrag auf Ausgleichung inner-
halb von vier Wochen nach der aufgrund einer Ge-
nehmigungsentscheidung erfolgten Verkehrsauf-
nahme zu stellen. 

(5) Die Erteilung einer einstweiligen Erlaubnis 
wird dem Verfahren der unterjährigen Neugeneh-
migung gleichgestellt. Die Mittelberechtigung be-
zieht sich im Falle der Erteilung einer einstweiligen 
Erlaubnis jeweils auf den Erlaubniszeitraum.

§ 3 Berechnung des Ausgleichs 
(1) Die Stadt Halle (Saale) gewährt als Ausgleich 

50 v. H. des Unterschiedsbetrages aus Ertrag für die 
Beförderungsleistungen betreffend die in § 1 Abs. 
1 PBefAusglV genannten Personen und dem Pro-
dukt aus den Personen-Kilometern und den durch-
schnittlichen verkehrsspezi�schen Kosten je Kilo-
meter.

(2) Der Ertrag ermittelt sich aus den Fahrgeld-
einnahmen aus dem Verkauf von Zeitfahraus-
weisen im Ausbildungsverkehr. 

(3) Die Personen-Kilometer errechnen sich aus 
dem Produkt aus der Zahl der Beförderungsfälle 
und der mittleren Reiseweite im Ausbildungsver-
kehr.

(4) Die Zahl der Beförderungsfälle ist nach den 
verkauften Zeitfahrausweisen im Ausbildungs-
verkehr zu errechnen, wobei für die Ausnutzung 
der Zeitfahrausweise 2,3 Fahrten je Gültigkeitstag 
zugrunde zu legen sind. Die Woche ist mit höch-
stens 6 Tagen, der Monat ist mit höchstens 26 Ta-
gen und das Jahr mit höchstens 240 Tagen anzuset-
zen. Diese Werte sind in begründeten Fällen (feh-
lende Fahrplanangebote oder Bestehen tari�icher 
Einschränkungen oder Erfordernis der ganz oder 
teilweise ausschließlichen Berücksichtigung aus-
bildungsnotwendiger Tage) entsprechend zu redu-
zieren. 

(5) Basis für die Berechnung der Ausgleichslei-
stungen für spezi�sche Zeitfahrausweise im Aus-
bildungsverkehr (z.B. Semesterticket) bildet ein �k-
tiver Vergleich zum Nichtausbildungsverkehr ent-
sprechend der räumlichen und zeitlichen Gültigkeit 
des anderen Zeitfahrausweisangebotes. Die anzu-
setzende Zahl dieser Beförderungsfälle und Ein-
nahmen für spezi�sche Nutzergruppen sind mit 
dem Aufgabenträger gesondert abzustimmen und 
darzustellen.

(6) Die mittlere Reiseweite hat das Unterneh-
men zu ermitteln und nachzuweisen. Sofern zum 
Abrechnungs- bzw. Antragszeitpunkt der entspre-

chende Nachweis nicht vorliegt, ist die geprüfte 
und bestätigte mittlere Reiseweite des Vorjahres 
anzusetzen. Für den Fall unterjähriger Neugeneh-
migungen wird die mittlere Reisweite in Abstim-
mung mit dem Aufgabenträger bestimmt.

(7) Als durchschnittliche verkehrsspezi�sche 
Kosten sind bei der Berechnung der Ausgleichs-
leistungen für die Jahre 2011-2013 jeweils 0,211 € 
je Personen-Kilometer zugrunde zulegen. Ab dem 
Jahr 2014 erfolgt eine Neubemessung. 

(8) Der Ausgleich ist in Höhe der der Stadt Hal-
le (Saale) vom Land Sachsen-Anhalt erteilten Zu-
weisungen limitiert. Ein darüber hinausgehender 
Ausgleichsanspruch des den Antrag stellenden Ver-
kehrsunternehmens existiert nicht. 

(9) Sind im Bediengebiet der Stadt Halle (Saale) 
mehrere anspruchsberechtigte Verkehrsunterneh-
men vorhanden und übersteigt die Summe der be-
gründet beantragten Ausgleichsforderungen den 
der Stadt Halle (Saale) vom Land Sachsen-An-
halt zugewiesenen Betrag, errechnet sich der Aus-
gleichsanspruch der Verkehrsunternehmen zuei-
nander, im Verhältnis der beantragten Ausgleichs-
leistungen.

(10) Soweit vom Land Sachsen-Anhalt zugewie-
sene Mittel nicht durch die Tarifausgleichung er-
fasst werden, können dem Verkehrsunternehmen 
Mittel gewährt werden, die für den Erhalt und die 
Verbesserung der Qualität und Sicherheit des in 
den Linienverkehr integrierten Ausbildungsver-
kehrs eingesetzt werden.

§ 4 Bewilligungsverfahren
(1) Der Aufgabenträger leistet den beantragten 

und bewilligten Ausgleichsbetrag im Rahmen der 
vom Land zugewiesenen Finanzmittel in vier glei-
chen Raten zu je 25 v. H. 

a) zum 30. April eines jeden Jahres für die Mo-
nate Januar bis einschließlich April,
b) zum 30. Juni eines jeden Jahres für die Mo-
nate Mai bis einschließlich Juli,
c) zum 30. September eines jeden Jahres für die 
Monate August bis einschließlich Oktober und
d) bis zum 30. November für die Monate No-
vember und Dezember,
an das den Antrag stellende Verkehrsunterneh-
men. 
(2) Das Verkehrsunternehmen ist verp�ichtet, 

spätestens zum 15. März eines jeden Jahres, im 
Zusammenhang mit dem Antrag der Vorauszah-
lung für das laufende Jahr, die Abrechnung des ver-
gangenen Jahres vorzulegen. Ergibt sich aus dieser 
Darstellung ein zusätzlicher Ausgleichsanspruch, 
erfolgt der Ausgleich seitens des Aufgabenträgers 
– im Rahmen vorhandener Mittel – bis zum 30. 
April des laufenden Jahres. Soweit das Verkehrs-
unternehmen mehr Mittel vereinnahmt hat, als ihm 
gemäß Abrechnung  zustehen, ist es verp�ichtet, 
diese bis zum 30. April des laufenden Jahres an den 
Aufgabenträger zurückzuzahlen. 

(3) Im Rahmen des Jahresabschlusses ist das 
Verkehrsunternehmen verpflichtet, zum Aus-
schluss einer Überkompensation eine unterneh-
mensbezogene ÖPNV-Spartenrechnung vorzule-
gen, welche alle Orts-/Nachbarorts- oder sonstigen 
Linienverkehre erfasst. 

(4) Die an das Unternehmen insgesamt gelei-
steten Ausgleichszahlungen dürfen den Betrag 
nicht überschreiten, der dem �nanziellen Netto-
effekt der Summe aller (positiven oder negativen) 

Auswirkungen der Erfüllung gemeinwirtschaft-
licher Verp�ichtungen auf die Kosten und Einnah-
men des Betreibers eines öffentlichen Dienstes ent-
spricht (Überkompensationsverbot). 

(5) Die Verwendungsnachweisprüfung folgt 
den Vorgaben des Anhangs der Verordnung (EG) 
1370/07, wobei das Verkehrsunternehmen die tat-
sächlichen Fahrgeldeinnahmen, sonstigen Fahr-
geldeinnahmen, Erstattungs- und Ausgleichslei-
stungen sowie sonstigen Ausgleichsleistungen 
Dritter und die Ist-Kosten nachweist. Das Verkehrs-
unternehmen stellt den tatsächlichen Gewinn für 
die erbrachten Verkehrsleistungen im Bediengebiet 
der Stadt Halle (Saale) dar. Ausgewiesene Gewinne 
bis zu maximal 7 v.H. sowie ausgewiesene Wag-
nisse bis maximal 3 v.H. gelten als angemessen.

§ 5 Anweisungen der Mittel
(1) Für die Bewilligung, die Auszahlung und Ab-
rechnung der Mittel nach dieser Satzung sowie für 
den Nachweis der Prüfung und Verwendung und 
die gegebenenfalls erforderliche Aufhebung des 
zugrunde liegenden Leistungsbescheides gelten die 
„Verwaltungsvorschriften für Gebietskörperschaf-
ten – Richtlinie für die Gewährung von Zuwen-
dungen 1996“ (VV-Gk) zu § 44 der Landeshaus-
haltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt (LHO 
LSA) vom 30. April 1991 (GVBl. LSA S.35) in der 
zur Zeit gültigen Fassung. 

(2) Spätestens innerhalb von vier Wochen nach 
Eingang des Antrages des Verkehrsunternehmens 
erteilt der Aufgabenträger einen vorläu�gen Bewil-
ligungsbescheid für das laufende Jahr. Innerhalb 
von vier Wochen nach Vorliegen der Plausibilisie-
rung der Kennzahlen und der ÖPNV-Spartenrech-
nung erteilt der Aufgabenträger einen abschlie-
ßenden Leistungsbescheid. 

§ 6 Prüfungsrechte
Die Prüfeinrichtungen der Stadt Halle (Saale) sind 
berechtigt, die zweckbestimmte Verwendung der 
satzungsmäßig ausgereichten Mittel jederzeit zu 
prüfen, durch Beauftragte prüfen zu lassen sowie 
Auskünfte einzuholen bzw. einholen zu lassen. 

§ 7 Übergangsregelung
Der § 9 des Gesetzes über den öffentlichen Per-
sonennahverkehr im Land Sachsen-Anhalt (ÖPN-
VG LSA (GVBl. LSA 2005, 16)) ist zum 01.01.2011 
in geänderter Fassung in Kraft g-treten. Bis zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens existierte keine 
Grundlage für diese Satzung. Anträge der Ver-
kehrsunternehmen auf Ausgleich für die Gewäh-
rung von Rabatten für Zeitfahrausweise des Aus-
bildungsverkehrs für das Jahr 2011 können in Ab-
weichung zu der in § 3 genannten Ausschlussfrist 
längstens bis zum 31.05.2011 gestellt werden. Die 
Stadt Halle (Saale) reicht die erste Rate der Zu-
weisung der Mittel durch das Land Sachsen-An-
halt zum 30.04.2011 als Vorauszahlung an die Ver-
kehrsunternehmen aus. 

§ 8 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Halle 
(Saale) in Kraft.

Halle, den 02.05.2011
Dagmar Szabados

Oberbürgermeisterin

Anlage 1 zur Satzung zum Ausgleich ermäßigter Ausbildungstarife im Ausbildungsverkehr in der Stadt Halle (Saale) – Ausgleichssatzung (AusglS) 

Zu Wespen, Hornissen, Bienen und 

Hummeln erhalten Bürger Informati-

onen und Beratung vom Umweltamt, 

Tel. 221-4444. Bei Gefahr außerhalb 

der Sprechzeiten oder am Wochenende 

wenden Sie sich bitte an die Leitstelle 

der Feuerwehr, Tel. 221-5000.
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Anzeige

Bekanntmachungen der Stadt Halle (Saale)
Marktsatzung der Stadt Halle (Saale)

Aufgrund des § 8 der Gemeindeordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt (GO LSA) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 10.08.2009 (GVBl. LSA S. 383), zuletzt ge-
ändert durch Art. 2 Zweites BegleitG zur Gemeindege-
bietsreform vom 8. 7. 2010 (GVBl. LSA S. 406), und der 
§ 2 und 5 Abs. 1 S. 1 des Kommunalabgabengesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 13.12.1996 (GVBl. 
LSA S. 405), zuletzt geändert durch LVG, Urt. 10/09 vom 
16.02.2010 (GVBl. LSA S. 109) hat der Stadtrat der Stadt 
Halle (Saale) in seiner Sitzung am 27. 04. 2011 folgende 
Marktsatzung beschlossen:
Inhaltsverzeichnis
Teil I. Allgemeines, § 1 Geltungsbereich, § 2 Einschrän-
kung des Gemeingebrauchs, § 3 Begriffe 
Teil II. Allgemeine Vorschriften für Märkte, § 4 Beteili-
gung der Beiräte, § 5 Standplätze, § 6 Widerruf und Rück-
nahme eines Standplatzes, § 7 Verkaufseinrichtungen, § 8 
Auf- und Abbau von Verkaufseinrichtungen, § 9 Strom- 
und Wasseranschluss, § 10 Sauberkeit, § 11 Haftung 
Teil III. Besondere Vorschriften für Märkte, § 12 Wochen-
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Teil I. Allgemeines, § 1, Geltungsbereich
(1) Die Stadt Halle (Saale) betreibt Wochenmärkte, Weih-
nachtsmärkte, Spezialmärkte (§ 68 Abs. 1 GewO), Jahr-
märkte (§ 68 Abs. 2 GewO) und Volksfeste (§ 60 b  GewO) 
als öffentliche Einrichtungen nach § 2 Abs. 1 S. 2 i. V. m. § 
22 der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt. Es 
kann eine Festsetzung nach § 69 GewO erfolgen.
(2) Die Genehmigungsp�icht für Veranstaltungen nach § 
9 der Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Halle (Saale) 
vom 21. November 2007 bleibt unberührt.
§ 2 Einschränkung des Gemeingebrauchs
Der Gebrauch der durch die Märkte belegten öffentlichen 
Straßen und Plätze ist während der Marktzeiten und des 
Auf- und Abbaus der Märkte eingeschränkt.

§ 3 Begriffe
Im Sinne dieser Satzung ist 
1. Öffentliche Einrichtung der Stadt Halle (Saale): ein 
Sachbestand, der von der Stadt für eine bestimmte Aufga-
be der örtlichen Daseinsvorsorge ausdrücklich oder kon-
kludent gewidmet wird und nach besonderer Zulassung 
den (vom Widmungszweck erfassten) Einwohnern zur 
Verfügung steht. Die Stadt kann die Einrichtung auf ei-
nen Privaten übertragen, wenn sie weiterhin zu den für die 
Benutzung der Einrichtung wesentlichen Entscheidungen 
befugt ist und diese auch durchsetzen kann.
2. Selbsterzeuger: Erzeuger, die auf dem Markt Produkte 
der Forstwirtschaft, des Gemüseanbaus, der Ge�ügel-
zucht, der Imkerei, der Jagd, der Fischerei, des Weinbaus, 
der Landwirtschaft oder des Obst- und Gartenbaus anbie-
ten, die sie selbst herstellen. Ein Zukauf kann bis zu 30 
Prozent des Warenangebotes erfolgen.
Teil II. Allgemeine Vorschriften für Märkte § 4, Betei-
ligung der Beiräte
(1) Ein Markt- und Volksfest-Beirat berät die Stadt Halle 
(Saale) bei der Planung von Märkten, Volksfesten, Spezial- 
und Jahrmärkten. Der Beirat setzt sich zusammen aus der 
Oberbürgermeisterin oder ein von ihr benannter Vertreter, 
einem Vertreter der Wochenmarkt-Beiräte, einem Vertre-
ter des Fachverbandes Schausteller Sachsen-Anhalt e. V., 
einem Vertreter des Deutschen Hotel- und Gaststättenver-
bandes (DEHOGA) Sachsen-Anhalt e. V., einem Vertreter 
der Industrie- und Handelskammer (IHK), einem Vertre-
ter des Verbandes der Marktkau�eute, einem Vertreter der 
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH, einem Vertreter der 
City-Gemeinschaft und jeweils einem Vertreter der Frak-
tionen des Stadtrates der Stadt Halle (Saale). 
(2) Die Händler auf den Wochenmärkten können jeweils 
einen Wochenmarkt-Beirat mit bis zu fünf Personen bil-
den. Die Stadt Halle (Saale) gibt den Wochenmarkt-Bei-
räten Gelegenheit, sich vor wichtigen Entscheidungen über 
den Wochenmarkt zu äußern.

§ 5 Standplätze
(1) Die Zuweisung der Standplätze erfolgt durch die Stadt 
Halle (Saale) für eine im Zulassungsbescheid bestimmte 
Fläche. 
(2) Es besteht kein Anspruch auf einen Standplatz in be-
stimmter Lage oder Größe sowie auf Erweiterung der 
Standplatz-Kapazitäten. 
(3) Die Zuweisung erfolgt nach einem Punktsystem im Be-
nehmen mit dem jeweiligen Beirat. Jede Bewerbung ist 
nach den Kriterien „Attraktivität des Angebotes“, „Qua-
lität des Angebotes“, „Gestaltung des Standplatzes“ und 
„Bewährtheit der Anbieter“ nach folgendem Punktsystem 
zu bewerten: 10 = sehr gut; 8 bis 9 = gut; 6 bis 7 = befrie-
digend; 4 bis 5 = ausreichend; 1 bis 3 = mangelhaft; 0 = un-
genügend. Bei gleicher Gesamt-Punktzahl entscheidet das 
Los. Die Bewerber können entsprechend der von ihnen er-
zielten Punkte auf die von der Stadt Halle (Saale) ausge-
wiesenen Standplätze zugreifen.
(4) Ein Standplatz kann aus sachlich gerechtfertigten 
Gründen versagt werden. Solche Gründe liegen insbeson-
dere vor, wenn
1. das Angebot des Bewerbers nicht der Platz-Konzeption 
des Marktes entspricht; 
2. der zur Verfügung stehende Platz oder die Versorgungs-
einrichtungen für die Verkaufseinrichtung nicht ausrei-
chen;
3. der Standplatz-Inhaber sich so verhält oder verhalten 
hat, dass er andere behindert, gefährdet oder belästigt;
4. der Antrag nicht fristgerecht oder unvollständig einge-
gangen ist;
5. der Standplatz-Inhaber Schall erzeugende Geräte ohne 
Genehmigung der Stadt Halle (Saale) benutzt;
6. der Standplatz-Inhaber Werbeaufsteller außerhalb der 
zugewiesenen Stand�äche aufstellt;

7. der Standplatz-Inhaber Waren durch Ausrufen oder im 
Umhergehen anbietet;
8. der Standplatz-Inhaber oder seine Mitarbeiter mehr als 
einmal gegen die Marktsatzung oder entsprechende Auf-
lagen verstoßen hat.
(5) Gibt es mehr Plätze als Bewerber, kann die Stadt Hal-
le (Saale) weitere Anbieter bis zur Auslastung der Platz-
kapazität zulassen.  
(6) Zugewiesene Standplätze sind nicht übertragbar und 
dürfen nicht ohne Genehmigung der Stadt Halle (Saale) 
getauscht werden. Eine Rückgabe der Standgenehmigung 
ist zulässig. 

§ 6 Widerruf und Rücknahme eines Standplatzes
(1) Aus wichtigem Grund kann die Zuweisung eines Stand-
platzes widerrufen werden. Ein solcher Grund liegt insbe-
sondere vor, wenn
1. der zugewiesene Standplatz ohne Angabe von Gründen 
mehr als drei Mal im Monat nicht benutzt wurde;
2. der Standplatzinhaber im Sinne des § 35 der Gewerbe-
ordnung unzuverlässig ist;
3. die Markt�ächen ganz oder teilweise auf Dauer oder 
vorübergehend für bauliche Veränderungen oder unauf-
schiebbare öffentliche Zwecke benötigt werden.
§ 1 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Landes 
(VwVfG LSA) vom 18. November 2005 (GVBl. LSA S. 
698) i. V. m. §§ 48, 49 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(VwVfG) vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102) in den der-
zeit geltenden Fassungen bleiben unberührt. 
(2) Wird die Zuweisung unanfechtbar oder sofort vollzieh-
bar zurückgenommen oder widerrufen, ist die Stand�äche 
unverzüglich zu räumen. Geschieht das nicht, so wird die 
Stadt Halle (Saale) die Räumung auf Kosten des Stand-
platz-Inhabers durch Dritte durchführen lassen.

§ 7 Verkaufseinrichtungen
(1) Der Verkauf kann an Marktständen und aus Hütten 
erfolgen, aus hygienischen Gründen aus Verkaufsfahr-
zeugen.
(2) Die Verkaufseinrichtungen müssen standfest sein; bei 
der Aufstellung dürfen die Markt�äche und deren Einrich-
tungen nicht beschädigt werden. Werbung ist nur im Zu-
sammenhang mit den angebotenen Waren und nur inner-
halb der Verkaufseinrichtung gestattet.

§ 8 Auf- und Abbau von Verkaufseinrichtungen
(1) Vor Marktbeginn soll mit dem Verkauf nicht begonnen 
werden. Die Marktstände dürfen erst nach Marktende ge-
schlossen und abgebaut werden.
(2) Verkaufseinrichtungen und Waren dürfen grundsätz-
lich zwei Stunden vor Beginn der Marktzeit angefahren 
und aufgestellt werden. Zu Beginn der Marktzeit müssen 
alle Verkaufsvorbereitungen abgeschlossen sein. Der Ab-
bau muss eine Stunde nach Marktschluss beendet sein. 
(3) Beim Aufbau eines Standes auf den Märkten ist zu 
beachten, dass
1. ein Abstand von mindestens sechs Metern von Gebäu-
den, Denkmälern und Brunnenrändern gewahrt wird;
2. die Zufahrten für Feuerwehr, Rettungsdienst und die Po-
lizei freizuhalten sind;
3. das Ausüben jeglicher Handelstätigkeit, das Abstellen 
von Fahrzeugen und das Lagern von Abfällen untersagt 
sind sowie Leer- und Handelsgut innerhalb der zugewie-
senen Stand�äche zu lagern sind.
(4) Die Zu- und Abfahrten werden von der Stadt Halle 
(Saale) festgelegt. Fahrzeuge (außer Verkaufsfahrzeuge) 
sind nach der Entladung sofort vom jeweiligen Markt zu 
entfernen. 
(5) Den Beauftragten der Stadt Halle (Saale) ist jederzeit 
Zutritt zu den Standplätzen und Verkaufseinrichtungen zu 
gestatten; ihren Anweisungen ist Folge zu leisten. Auf Auf-
forderung der Beauftragten der Stadt Halle (Saale) sind die 
Standgenehmigung und der Nachweis über die Einzahlung 
des Standgeldes vorzuweisen.

§ 9 Strom- und Wasseranschluss
(1) Elektro- und Wasseranschlüsse werden von der Stadt 
Halle (Saale) vergeben; ein Anspruch auf einen Anschluss 
besteht nicht. Der Standplatz-Inhaber ist verp�ichtet, die 
Versorgungsleitungen auf eigene Kosten bereitzustellen 
sowie ordnungsgemäß zu verlegen und zu sichern. 
(2) Verkaufseinrichtungen mit Strom- bzw. Wasseran-
schlüssen sind durch den Standplatz-Inhaber mit entspre-
chenden Messeinrichtungen auszurüsten.

§ 10 Sauberkeit
(1) Die auf dem Markt zur Verfügung gestellte Fläche darf 
von dem Standplatz-Inhaber nicht verschmutzt werden. 
Zwischen den Standplätzen ist es untersagt, Gegenstände 
abzustellen. Für den Abtransport und die Entsorgung von 
Verpackungsmaterial und Abfällen ist der Standplatz-In-
haber verantwortlich. Die Standplätze sind besenrein zu 
verlassen.
(2) Die Entsorgung von Abwässern und �üssigen Abfäl-
len hat auf den Märkten ausschließlich in die von der Stadt 
Halle (Saale) bestimmten Einläufe zu erfolgen. 
(3) Die Schnee- und Eisbeseitigung, auch auf den unmittel-
bar angrenzenden Geh�ächen, obliegt während der Markt-
zeiten dem Standplatz-Inhaber. Bei Glätte sind die Flächen 
ohne Auftaumittel abzustumpfen. 

§ 11 Haftung
(1) Die Stadt Halle (Saale) übernimmt keine Haftung für 
die von dem Standplatz-Inhaber mitgeführten Sachen.
(2) Der Standplatz-Inhaber hat gegenüber der Stadt Hal-
le (Saale) keinen Anspruch auf Schadenersatz, wenn der 
Marktbetrieb durch von der Stadt Halle (Saale) nicht zu 
vertretende Ereignisse (z. B. Tierseuchen) unterbrochen 
wird oder ganz entfällt. Die Haftung der Stadt Halle 
(Saale) für einen durch Energieausfall entstandenen Scha-
den wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.
(3) Der Standplatz-Inhaber haftet der Stadt Halle (Saale) 
nach den gesetzlichen Bestimmungen für schuldhaft ver-
ursachte Schäden, die der Stadt Halle (Saale) durch ihn 
entstanden sind. 
Teil III. Besondere Vorschriften für Märkte, § 12 Wo-
chenmarkt
(1) Auf den Wochenmärkten sollen vorrangig Händler mit 
selbsterzeugten Produkten zugelassen werden; der Nach-
weis ist schriftlich der Stadt Halle (Saale) vorzulegen. In 

der Regel sind die Wochenmärkte von Montag bis Frei-
tag 9 bis 18 Uhr und am Samstag 9 bis 14 Uhr geöffnet. 
Auf folgenden öffentlichen Straßen und Plätzen werden die 
Wochenmärkte mit folgenden Angeboten durchgeführt:

1. „Marktplatz“
Der Wochenmarkt �ndet auf der Westseite des Markt-
platzes statt. Für den „Marktplatz“ werden max. 40 Stand-
plätze vergeben, davon max. 35 Dauerzuweisungen: 
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5 Tageszuweisungen können mit ergänzenden Sortimenten 
zugelassen werden. 

2. „Halle-Neustadt“ (Albert-Einstein-Straße)
Für den Markt „Halle-Neustadt“ werden max. 40 Stand-
plätze vergeben, davon max. 30 Dauerzuweisungen: 
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10 Tageszuweisungen können mit ergänzenden Sorti-
menten zugelassen werden. 

3. „Vogelweide“
Für den Markt „Vogelweide“ werden max. 15 Standplätze 
vergeben, mit folgenden Sortimenten:
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5 Tageszuweisungen können mit ergänzenden Sorti-
menten, bei Nichtauslastung der Standplätze, zugelassen 
werden.
(2) Die Stadt Halle (Saale) kann für die Abhaltung von 
Märkten weitere geeignete Flächen widmen. Sie kann den 
Standort des Wochenmarktes verlegen, die Marktzeiten 
ändern oder den Wochenmarkt ausfallen lassen. Neue 
Markt�ächen, Veränderungen der Markttage oder Markt-
zeiten werden ortsüblich bekanntgemacht.
(3) Einem Bewerber wird nur ein Standplatz auf dem Wo-
chenmarkt zugewiesen. Die auszuschreibenden Stand-
plätze der Wochenmärkte werden bis spätestens Septem-
ber eines Jahres für den Zeitraum eines Jahres durch Zu-
weisungsbescheid vergeben. Der Bescheid gilt nicht für 
Zeiträume, in denen Spezial- und Jahrmärkte, Volksfeste 
sowie Sonderveranstaltungen statt�nden. 
(4) Bewerber für Tageszuweisungen müssen ihren Antrag 
auf Zuweisung eines Standplatzes bis Marktbeginn stel-
len; dies erfolgt vor Ort bei einem Beauftragten der Stadt 
Halle (Saale). Erscheinen Wochenmarkt-Händler, die eine 
Dauerzuweisung haben, nicht, so können diese Standplät-
ze durch Tageszuweisungen vergeben werden.
(5) Die Standplätze können grundsätzlich eine Tiefe von 
bis zu vier Metern und eine Länge von bis zu sechs Me-
tern haben. Die Verkaufseinrichtungen sollen in der Farb-
gebung rot-weiß (RAL-Farbe 3002 karminrot) gestaltet 
werden. Sie dürfen nicht höher als drei Meter sein. Vor-
dächer der Verkaufseinrichtungen dürfen die Grenze der 
zugewiesenen Stand�äche um höchstens einen Meter in 
Verkaufsrichtung überragen. Die Verkaufstische sind mit 
einer Schürze zu verkleiden.

§ 13 Spezial- und Jahrmärkte, Volksfeste 
(1) Spezialmärkte (§ 68 Abs. 1 GewO), Jahrmärkte (§ 68 
Abs. 2 GewO) und Volksfeste (§ 60 b GewO) können auf 
geeigneten Standorten in der Stadt Halle (Saale) durchge-
führt werden, insbesondere auf dem Marktplatz und dem 
Hallmarkt. 
(2) Die Stadt Halle (Saale) gibt durch öffentliche Aus-
schreibung die Zugangsvoraussetzungen für die zu verge-
benen Standplätze bekannt, insbesondere 
1. den Zeitraum sowie den Zweck der Veranstaltung;
2. die Anforderungen an Art, Größe und Gestaltung der 
Verkaufseinrichtungen;
3. die Form und den Inhalt der Bewerbungen sowie die 
Bewerbungsfrist;
4. die zugelassenen Sortimente und Anbietergruppen;
5. sonstige Bedingungen.
(3) In der Zuweisung zu einem Standplatz nach Abs. 1 
werden die Einzelheiten für die Nutzung festgelegt, ins-
besondere
1. die Öffnungszeiten;
2. der Auf- und Abbau;
3. die marktbetrieblichen und technischen Erfordernisse;
4. die Gestaltung der Verkaufseinrichtungen.
Teil IV. Gebühren, § 14 Gebührenp�icht
(1) Für die Nutzung der zugewiesenen städtischen Stand-
�ächen im Geltungsbereich dieser Satzung werden Benut-
zungsgebühren nach dieser Satzung erhoben. 
(2) Die Stadt Halle (Saale) kann niedrigere Gebühren er-
heben oder von Gebühren absehen, wenn ein öffentliches 
Interesse vorliegt.

§ 15 Gebührenp�ichtiger
(1) Gebührenp�ichtiger ist derjenige Nutzer einer in den 
§§ 12 und 13 ausgewiesenen städtischen Flächen, dem eine 
Stand�äche in schriftlicher oder mündlicher Form zuge-
wiesen wurde.
(2) Sind mehrere Personen Gebührenschuldner, so haften 
sie als Gesamtschuldner. 

§ 16 Entstehung und Fälligkeit der Gebühr
(1) Die Gebührenp�icht entsteht mit der Zuweisung eines 
Standplatzes, sofern kein anderer Zeitpunkt bestimmt ist.
(2) Die Gebühr wird durch Kostenbescheid in schriftlicher 
Form vor Inanspruchnahme der Stand�äche erhoben; die 
Fälligkeit der Gebühr wird im Kostenbescheid festgesetzt. 
Bei Tageszuweisungen ist die Gebühr vor Inanspruchnah-
me fällig. Die Gebühr ist in bar gegen Quittung an den Be-
auftragten der Stadt zu entrichten.
(3) Macht ein Benutzer von seinem Benutzungsrecht nur 
teilweise oder keinen Gebrauch, so begründet dies keinen 
Anspruch auf Ermäßigung oder Erstattung der Gebühr.
(4) Bei Widerruf oder Rücknahme der Zuweisung eines 
Standplatzes erfolgt eine Gebührenerstattung nur unter 
den Voraussetzungen der §§ 48 und 49 VwVfG.

§ 17 Gebührenberechnung
(1) Das Gebührenaufkommen soll die Kosten der Märkte 
decken, jedoch nicht übersteigen. Die Stadt Halle (Saale) 
kann Gebühren täglich, monatlich oder für die Dauer einer 
Veranstaltung erheben. Neben den Gebühren wird die ge-
setzlich vorgeschriebene Umsatzsteuer erhoben.
(2) Die Höhe der Gebühr berechnet sich nach der tatsäch-
lich genutzten Grund�äche wie folgt: 
1. Für Wochenmärkte (m2/Tag): 
Die Stand�ächen-Gebühr auf dem Markt „Marktplatz“ be-
trägt 1,65 Euro, für Imbissstände erhöht sich die Gebühr 
um 1,45 Euro. Auf dem Markt „Halle-Neustadt“ beträgt 
die Stand�ächen-Gebühr 1,30 Euro, der Zuschlag für Im-
bissstände beträgt 0,90 Euro. Die Stand�ächen-Gebühr 
auf dem Markt „Vogelweide“ beträgt 1,40 Euro, für Im-
bissstände erhöht sich die Gebühr um 0,60 Euro.
2. Vergabe der Standorte an andere Veranstalter:

Veranstaltungsort         Bemessungsmaßstab   Euro

Marktplatz/Ostseite  täglich              700,00 
Marktplatz/Westseite täglich              700,00
Marktplatz  m2 / Tag               3,50
Hallmarkt  täglich               360,00
Hallmarkt  m�/ Tag               1,80

3. Blumenmärkte und Bauernmärkte (m2/Tag)
Die Gebühr der Stand�äche beträgt 7,00 Euro; für Händler 
mit allgemeinen Waren 9,00 Euro; für Händler mit Süß-
waren 10,00 Euro; für Imbiss- und Getränkestände 13,00 
Euro und Fahrgeschäfte 3,00 Euro.
4. Töpfermarkt (m 2/Tag)
Die Gebühr der Stand�äche beträgt 5,50 Euro; für Händler 
mit Süßwaren 6,50 Euro; für Imbiss- und Getränkestände 
10,00 Euro und Fahrgeschäfte 3,00 Euro.
5. Weihnachtsmarkt (m2/Tag und Festpreis/Veran-
staltung)
Die Gebühr der für den Weihnachtsmarkt ausgewiesenen 
Stand�ächen beträgt für Händler mit weihnachtlichem 
Sortiment 4,50 Euro; für Händler mit Süßwaren 7,00 Euro 
(Festpreis ab einer Standgröße von 25 m� = 5.250,00 Euro); 
für Imbissstände 9,00 Euro (Festpreis ab einer Standgrö-
ße von 25 m� = 6.750,00 Euro); für Glühweinstände 12,00 
Euro (Festpreis ab einer Standgröße von 25 m� = 9.000,00 
Euro) und Kinderfahrgeschäfte 1,50 Euro (Festpreis ab ei-
ner Größe von 120 m� = 5.400,00 Euro). Die Miete für 
die sechs Quadratmeter großen Hütten wird jährlich neu 
festgelegt. Für den Standort „Platz an der Ulrichskirche/
Leipziger Straße“ ermäßigt sich die jeweilige Gebühr um 
30 Prozent. 
6. Weitere Spezialmärkte und Volksfeste
Bei der Durchführung weiterer Spezialmärkte und Volks-
feste durch die Stadt Halle (Saale) erfolgt die Festlegung 
der Gebühr grundsätzlich in der Höhe, die zur Deckung 
der Kosten der Veranstaltung erforderlich ist.

7. Allgemeine Gebühren
Geschäft                Bemessungsmaßstab          Euro

für jeden Stehtisch täglich                   2,50 
für jeden Kühlwagen m2/Tag                   4,50
Informationsstände 
gemeinnütz. Vereine        m2/Tag                   0,00
vorführendes 
Handwerk                       täglich         50 Prozent
         Ermäßigung
      der jeweiligen
        Standgebühr
Selbsterzeuger täglich         50 Prozent
          Ermäßigung
       der jeweiligen 
        Standgebühr

8. Anschlussgebühren (Grundgebühr)/Veranstaltung
Die Anschlussgebühren für eine Strom-Entnahmestelle 
betragen 100,00 Euro für eine Veranstaltung; für eine 
Wasser-Entnahmestelle 50,00 Euro. 
9. Stromverbrauch
Bei der Abnahme von Elektro-Energie kommunaler An-
lagen ist durch jeden Abnehmer die Gebühr für den Ver-
brauch an die Stadt Halle (Saale) zu entrichten. Zur Er-
mittlung des Verbrauchs hat jeder Abnehmer einen Zwi-
schenzähler auf eigene Kosten zu installieren. Die Höhe 
des Entgeltes richtet sich nach den jeweils gültigen Tari-
fen des Energieversorgers und wird gesondert in Rech-
nung gestellt. Sollte die Installation eines Zwischenzäh-
lers nicht möglich sein, wird eine Pauschale je Veranstal-
tungstag und Anschlussleitung erhoben. Diese beträgt bei 
Abnahmeleistung bis 5 kW 10 Euro, bei einer Abnahme-
leistung über 5 kW bis 10 kW 20 Euro, bei einer Abnah-
meleistung von über 10 kW 36,00 Euro.
10. Wasserverbrauch
Die Entnahme von Trinkwasser aus kommunalen Anla-
gen bzw. das Ableiten von Abwasser in kommunale An-
lagen ist für jeden Abnehmer bzw. Einleiter kostenp�ich-
tig. Zur Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs hat jeder 
Abnehmer bzw. Einleiter einen Zwischenzähler auf eigene 
Kosten zu installieren. Die Höhe des Entgeltes richtet sich 
nach den jeweils gültigen Tarifen des Wasserversorgers 

und wird gesondert in Rechnung gestellt. Sollte die Instal-
lation eines Zwischenzählers nicht möglich sein, wird eine 
Pauschale für die Entnahme bzw. Einleitung in Höhe von 
10,00 Euro je Veranstaltungstag geltend gemacht.
11. Umsatzsteuer
Alle im Verzeichnis ausgewiesenen Gebühren verstehen 
sich zuzüglich der gesetzlich vorgeschriebenen Umsatz-
steuer.

§ 18 Auslagen
Werden durch die Benutzung einer Stand�äche besonde-
re Aufwendungen für die Stadt Halle (Saale) erforderlich, 
so sind diese in tatsächlicher Höhe gesondert zu erstatten.

§ 19 Auskunftsp�icht
(1) Die Gebührenp�ichtigen haben der Stadt Halle (Saale) 
die für die Gebührenfestsetzung erforderlichen Auskünf-
te vollständig und richtig zu erteilen; auf Verlangen sind 
Nachweise vorzulegen.
(2) Belege über die Zahlung der Gebühren sind auf Verlan-
gen auch am Standplatz vorzulegen.

§ 20 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig entgegen
1. § 5 Abs. 1 - Verkaufseinrichtungen über die zugewie-
sene Stand�äche hinaus aufbaut; 2. § 5 Abs. 4 Nr. 3 - auf 
dem Platz einen anderen Standplatz-Inhaber behindert, ge-
fährdet oder belästigt; 3. § 5 Abs. 4 Nr. 5 - Geräte, die der 
Schallerzeugung oder Schallwiedergabe dienen, ohne Ge-
nehmigung der Stadt Halle (Saale) nutzt;  4. § 5 Abs. 4 Nr. 
6 - Werbeaufsteller außerhalb der zugewiesenen Stand�ä-
che aufstellt; 5. § 5 Abs. 6 - seinen Standplatz einem ande-
ren Betreiber überlässt oder ohne Genehmigung der Stadt 
Halle (Saale) tauscht; 6. § 7 Abs. 1 - nicht aus den zugelas-
senen Verkaufseinrichtungen Waren anbietet;  7. § 7 Abs. 
2 - Verkaufseinrichtungen nicht standfest aufbaut und be-
treibt oder Markt�ächen und deren Einrichtungen beschä-
digt; 8. § 8 Abs. 2 - Waren, Verkaufseinrichtungen und 
sonstige Betriebsgegenstände außerhalb der festgelegten 
Zeiten auf den Märkten aufstellt oder nicht fristgemäß von 
diesen entfernt; 9. § 8 Abs. 3 Nr. 1 - Sicherheitsabstände 
nicht einhält; 10. § 8 Abs. 3 Nr.  2 - Zufahrten für Feuer-
wehr, Rettungsdienst und Polizei nicht freihält; 11. § 8 Abs. 
4 - den Markt während den Marktzeiten mit nicht zugel-
assenen Kraftfahrzeugen befährt; 12. § 8 Abs. 5 - den An-
weisungen der Marktaufsicht nicht Folge leistet oder den 
Beauftragten der zuständigen Behörde nicht Zutritt zu 
den Standplätzen und Verkaufseinrichtungen gestattet 
und Nachweise nicht vorlegt; 13. § 10 Abs. 1 - den Markt 
durch das Lagern von Abfällen und Verpackungsmaterial 
verschmutzt; 14. § 10 Abs. 2 - Abwässer und �üssige Ab-
fälle in Grünanlagen oder auf den Markt�ächen entsorgt; 
15. § 10 Abs. 3 - die unmittelbar angrenzenden Geh�ächen 
nicht von Schnee und Eis befreit.
(2) Ordnungswidrigkeiten können gemäß § 6 Abs. 7 der 
GO-LSA i. V. m. § 17 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten mit einer Geldbuße in der Höhe von bis zu 2.500,00 
Euro geahndet werden.

§ 21 Sprachliche Gleichstellung
Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung 
gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

§ 22 Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft.
(2) Zum gleichen Zeitpunkt treten die Satzungen der Stadt 
Halle (Saale) über die Marktordnung vom 31.08.2005 und 
die 1. Änderungssatzung vom 16.12.2009, die Satzung für 
Volksfeste, Spezial- und Jahrmärkte sowie ähnliche Ver-
anstaltungen vom 24. April 1996 und die Marktgebühren-
satzung vom 26.03.2008 außer Kraft. 

Halle (Saale), 28.04.2011
Dagmar Szabados

Oberbürgermeisterin

Beteiligungsbericht
der Stadt Halle (Saale)

Der Beteiligungsbericht 2009 der Stadt Halle 
(Saale), erstellt durch die BMA Beteiligungs-
ManagementAnstalt Halle (Saale), liegt in der 
Zeit von Donnerstag, dem 19. Mai 2011, bis 
einschließlich Dienstag, dem 31. Mai 2011, 
im Bürgerbüro im Ratshof, Marktplatz 1, zu 
den üblichen Öffnungszeiten aus.

Bekanntmachungsanordnung
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Halle (Saale) Dagmar Szabados
Oberbürgermeisterin
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Brunnen
können sprudeln

Fortsetzung von Seite 1
Für den Eselsbrunnen, den Trinkbrunnen in der 
Geiststraße und den Handwerker-Brunnen über-
nimmt die HWG die Patenschaft, die MZ küm-
mert sich um den Nasreddin-Brunnen in Neu-
stadt, dank der GWG sprudelt der Tulpenbrun-
nen wieder, BWG Halle-Merseburg und Styron 
setzen das Wasser am Buna-Brunnen in Gang. 
Von den 43 Brunnen Halles sind bereits 24 Was-
serspiele in Betrieb. Mit Beginn der Badesaison 
gehen auch die Wasserspielplätze in Heide Süd, 
Am Gastronom in Neustadt und an der Quer-
furterstraße auf der Silberhöhe ans Netz. Die 
Brunnen am Nordbad, am Rosengarten und in 
Heide Nord werden am 1. Juni 2011 zugeschal-
tet. Sechs weitere Brunnen können Dank der In-
itiative der Mitteldeutschen Zeitung (MZ) mit 
der Unterstützung durch Brunnenpaten eben-
falls sprudeln. Mitte März 2011 hat die MZ die 
Hallenser aufgerufen, Brunnenpate zu werden. 
Zahlreiche Bürger und hallesche Unternehmen 
folgten dem Aufruf und spendeten bis zu 1000 
Euro oder wurden Paten. Sie tragen dazu bei, 
dass die Brunnen als Oasen der Erholung auch 
in diesem Jahr sprudeln. Die Aktion der Mit-
teldeutschen Zeitung erbrachte mehr als 5 000 
Euro. „Brunnen und Wasserspiele zählen zu 
den freiwilligen Aufgaben einer Kommune. Bei 
Sparmaßnahmen stehen auch sie zur Dispositi-
on. Dank der zahlreichen Spenden und Paten-
schaften können wir uns an 35 Brunnen erfreu-
en, dafür herzliche Dank“, so OB Szabados.

Große Publikumsresonanz fand das 32. Kinderchorfestival der Stadt Halle (Saale) am ersten Maiwochenen-
de. Unter anderem machten die Chöre mit einer Singenden Meile auf sich aufmerksam.   Foto: Thomas Ziegler

Singende Meile beim 32. Kinderchorfestival 

Kampagne für Kunst und Kultur
Der europäische Kulturverband „Culture 
Action Europe“ hat eine europaweite Image-
kampagne für Kunst und Kultur gestartet. Im 
Hinblick auf die Neustrukturierung des EU-
Haushaltes 2014 wird in den nächsten drei 
Jahren für eine stärkere Berücksichtigung 
des Kultursektors geworben. Ziel: letztlich 
einen Erhalt bzw. Ausbau der EU-Kulturför-
derprogramme zu bewirken. Die Kampagne 
soll die bewusste Wertschätzung von Kunst 
und Kultur, die in der Vergangenheit immer 

wieder von Kürzungen betroffen und damit 
der Frage nach seinem Nutzen ausgesetzt war, 
ins öffentliche Bewusstsein gerückt werden. 
„Um diese Aktion zu unterstützen, können 
auch Interessierte aus Halle unter www.we-
aremore.eu das „Manifest der europawei-
ten Kampagne für Kunst und Kultur we are 
more“ unterzeichnen und sich damit gegen 
die Kürzung der Kulturetats auf allen Ebe-
nen wenden“, so Halles Kulturbüro-Chef 
Detlef Stallbaum.

„Halle liest“ – so geht es weiter
Ergiebige Veranstaltungen sind in den kom-
menden Tagen in der Reihe „Halle liest“ ge-
plant, die in diesem Jahr unter dem Motto 
„Halae ad salam“ steht und sich mit deutsch-
jüdischer Literatur aus der Stadt Halle be-
schäftigt. 

So., 22. Mai, 16 Uhr, Aula Herder-Gym-
nasium, Friesenstr. 3, Konzert: „Ich bin 
von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“, 
veranstaltet durch die Jüdische Gemein-
de zu Halle (Saale). Mo., 23. Mai, 19 Uhr, 
Puschkino, Kardinal-Albrecht-Str. 6:  
Filmvorführung des Films „Levins Müh-

le“ mit einer Einführung durch Dr. Inge-
borg von Lips. Eintritt: sechs Euro. Fr., 27. 
Mai, 19 Uhr, Franckesche Stiftungen, 
Historisches Waisenhaus: Leseabend mit 
Dr. Ingeborg von Lips und Gästen. Di., 31. 
Mai, 18.30 Uhr, Zwischendeck des Neuen 
Theaters, Kommentierte Lesung: „Aktu-
elle Rassismus-Kritik von 1904. Der halle-
sche Soziologe Friedrich Hertz“. Prof. Dr. 
Werner Nell. Di., 7. Juni, 18.30 Uhr, Zwi-
schendeck des Neuen Theaters, Vortrag: 
„Vom Artushof nach Manhattan – Ein Vor-
trag zur jiddischen Literaturgeschiche“ ge-
halten von Dr. Diana Matut.

Radio Corax räumt zwei Preise ab
Das freie Radio Corax ist durch den Bun-
desausschuss für Politische Bildung mit 
dem Sonderpreis Medien des Preises für 
Politische Bildung 2011 ausgezeichnet 
worden. Corax vermittle Medienkompe-
tenz nicht als Selbstzweck, sondern als 
Grundlage für eine gleichberechtigte und 
kritische Auseinandersetzung mit der Ge-
sellschaft. Erst im März erhielt das Corax-
Team den Sonderpreis für Mediale Krea-
tivität des Deutschen Kulturrates. 

Der Rat würdigte die Debatte über kul-
tur- und bildungspolitische Themen. Wel-
chen Stellenwert der Preis hat, zeigen die 
weiteren Preisträger. Unter anderem wur-
de die Fernsehredaktion Politik des Hes-

sischen Rundfunks für „Entweder Bro-
der – Die Deutschlandsafari“ geehrt. In 
der Serie mit dem Jounalisten und Spie-
gel-Autor Henryk M. Broder werden iro-
nisch Vorurteile über Muslime, Juden und 
Christen pointiert präsentiert. 

OB Szabados gratuliert Corax herz-
lich. Damit werde die hervorragende Ar-
beit des Radios gewürdigt. „Unsere Zivil-
gesellschaft lebt vom Grundkonsens der 
politischen Teilhabe und auch der medi-
alen Teilhabe aller demokratischen Kräfte. 
Das nichtkommerzielle Angebot von Ra-
dio Corax ist bunt und phantasievoll und 
bereichert die Medienlandschaft weit über 
die Saalestadt hinaus“, so die OB. 


